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(1) Die projektbezogenen Aufgaben (Baumaßnahmen) auf Bundes-
liegenschaften werden in der Zuständigkeit der Bauverwaltun-
gen des Bundes und der Länder (im Folgenden: Bauverwaltung, 
BV) gemäß RBBau durchgeführt.  

 
(2) Der BImA ist im Rahmen von § 2 BImAG das Eigentum an allen 

inländischen Dienstliegenschaften des Bundes übertragen wor-
den. Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Eigentü-
merin der Liegenschaften obliegt der BImA. Sie entscheidet mit 
Ausnahme der Sonderregelungen mit einzelnen Nutzern (Dach-
vereinbarungen) über die Durchführung von Maßnahmen und 
stellt die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung.  

 

Zuständigkeit der  
Bauverwaltungen 

 3 Zuständigkeiten 

Abb. 3-1: Organisationsstruktur für Liegenschaften der BImA 

Liegenschaften der  
Bundesanstalt für  
Immobilienaufgaben (BImA) 
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Abb. 4-1: Ablaufschema für den Umgang mit kontaminationsverdächtigen/kontaminierten Flächen (KVF/KF) 
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Zuständigkeiten 

     Regelverfahren 

       Verfahrensablauf 

(1) Bearbeitung und Maßnahmen in den Phasen I, II und III werden 
gemäß RBBau grundsätzlich durch die zuständige Liegenschafts-
verwaltung beauftragt und durch die Bauverwaltung geplant und 
durchgeführt. 

 
(2) Erfassungen der Phase I auf Liegenschaften, die von der Bw ge-

nutzt werden, werden in der Regel durch die Kompetenzzentren 
Baumanagement (BAIUDBw KompZ BauMgmt) des Bundesam-
tes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr (BAIUDBw) durchgeführt. Die Bundeswehr-Dienst-
leistungszentren sind unterstützend tätig. Dies schließt eine Be-
auftragung der Bauverwaltung nicht aus. 

 
(3) Zum Datum der Übernahme einer militärisch entbehrlichen Lie-

genschaft bzw. zum Ende des Mietzeitraums stellt die Bundes-
wehr gemäß Durchführungsbestimmung zu den §§ 8 und 9 der 
Dachvereinbarung sicher, dass die Phase I des Altlastenpro-
gramms der Bundeswehr abgeschlossen ist. Darüber hinaus regelt 
die Durchführungsbestimmung auch zu beachtende Besonder-
heiten in den Phasen II und III bezüglich der Beauftragung der 
Bauverwaltung, der Kostentragung und Anforderungen der zivi-
len Anschlussnutzungsplanung. 

 
(4) Das Vorgehen bei akuten Gefahrenstellen durch Boden- und Ge-

wässerkontaminationen und bei der Kontaminationsbearbeitung 
im Zeitraum der Rückgabe von Liegenschaften an die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben regelt der Bereichserlass D-2035/2 
des BMVg vom 09.12.2014. 

 
(5) Für Maßnahmen im Zusammenhang mit verunreinigten oberir-

dischen Gewässern i. S. des Wasserhaushaltsgesetzes auf den von 
der Bundeswehr genutzten Liegenschaften ist der Anhang A-12 
zu beachten. 

 
 

         Verfahrensablauf Phase I und II 
 
(1) Die Bearbeitung der Phasen I, IIa und IIb ist in jeweils 6 Arbeits-

schritte unterteilt (Tab. 4-2). Das abweichende Verfahren bei 
Durchführung der Phase I durch die BAIUDBw KompZ  
BauMgmt wird in Kapitel 4.4.1.2 geschildert. Bei Beauftragung 
der Phase I an die Bauverwaltung durch das BAIUDBw KompZ 
BauMgmt ist das Verfahren gemäß Tab. 4-2 anzuwenden. 

4.4    

4.4.1   

 

4.4.1.1   
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Datenpflege für 
Bundeswehrliegenschaften 

 Informationsfluss 

(1) Bei der Untersuchung und Sanierung von Boden- und Grund-
wasserkontaminationen fallen viele projekt-, liegenschafts- und 
flächenbezogene Daten an. Die Erfassung und Führung dieser 
Daten findet für alle Bundesliegenschaften im Informationssys-
tem Boden- und Grundwasserschutz INSA statt (s. Kapitel 8). 
Eine genaue Darstellung der Abwicklung des Informationsflus-
ses findet sich in Anhang A-7. 

 
(2) Bei der Beauftragung Externer ist zur Erfassung das Programm 

INSA im EFA-Modus zu verwenden. Durch die Bauverwaltung 
sind die Daten zu prüfen, zu vervollständigen und in das INSA 
der Leitstelle BoGwS des Landes zu importieren. 

 
(3) Bei der Durchführung der Phase I durch die BAIUDBw KompZ 

BauMgmt können die Daten direkt in das in der Bundeswehr 
eingerichtete Erfassungsprogramm eingegeben werden. Die so 
bearbeiteten Informationen werden von den Leitstellen BoGwS 
der Länder als INSA-führende Stellen übernommen. 

 
(4) Die Datenpflege für durch die Bundeswehr genutzte Liegen-

schaften umfasst nicht nur die Daten aus den Phasen I bis III, 
sondern auch alle weiteren für den Bereich BoGwS relevanten 
Daten und Unterlagen. Diese werden zu regelmäßigen Terminen 
durch das BAIUDBw den INSA-führenden Stellen bereitgestellt 
und dort in das INSA und die integrierte Dokumentenverwal-
tung eingepflegt.  

 
(5) Für diese Maßnahmen (z. B. bei Untersuchung oder Sanierung 

durch Dritte, nach Verkauf) veranlasst die BImA die Datenüber-
gabe und -pflege an die BV.  

 

Dokumentation 

Datenerfassung 

Datenpflege für Maßnahmen  
der BImA außerhalb des  

Regelverfahrens 

4.4.2  
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§ 7 VOB/A (3) Für Baumaßnahmen, die im Rahmen von Sanierungsmaßnah-
men durchzuführen sind, besteht nach § 7 VOB/A die Möglich-
keit, Bauleistungen mit einem Leistungsverzeichnis (LV) oder 
mit einem Leistungsprogramm zu beschreiben. Für die Beschrei-
bung von Bauleistungen im Boden- und Grundwasserschutz hat 
die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm einen her-
ausgehobenen Stellenwert im Gegensatz zum konventionellen 
Baubereich, bei dem die Leistungsbeschreibung mit Leistungs-
verzeichnis der Regelfall ist. 

 
(4) Ein wesentliches Merkmal einer Ausschreibung auf der Basis ei-

ner Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis ist, dass die 
Planung der Sanierungsmaßnahme bereits genehmigungsrecht-
lich abgeschlossen ist und die Leistung so eindeutig und er-
schöpfend beschrieben werden kann, dass alle Bieter die Be-
schreibung im gleichen Sinne verstehen und ihre Preise ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können (s. a. § 7 (1) 
VOB/A). Hierfür soll die Leistung z. B. durch eine allgemeine Be-
schreibung der Bauaufgabe (Vorbemerkungen zum LV), zeichne-
rische Darstellungen, vorliegende Gutachten, technische Berech-
nungen und durch ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungs-
verzeichnis beschrieben werden. Die Ausschreibung mit Leis-
tungsverzeichnis lässt einen unmittelbaren Preisvergleich zwi-
schen mehreren Angeboten zu. 

 
Die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis soll gem. 
Anhang A-3.2.4 (Leistungstitel Sanierung) strukturiert werden. 

 

Leistungsbeschreibung mit  
Leistungsverzeichnis  
(§ 7 Abs. 9-12 VOB/A) 
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Leistungsbeschreibung mit  
Leistungsprogramm  

(§ 7, Abs. 13-15 VOB/A) 

(5) Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, auch den Entwurf für die 
Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen; d. h. auch die Leis-
tungsbeschreibung wird von dem Bieter erbracht. Mit der funkti-
onalen Ausschreibung erfolgt ein Qualitäts- und Preiswettbe-
werb, bei dem der AG unternehmerisches Wissen und unterneh-
merische Erfahrung in Anspruch nimmt, mit dem Vorteil, dass 
ihm der technische und wirtschaftliche Fortschritt zugute 
kommt. Durch die Entwicklung der Verfahrenstechnik von der 
Bieterseite wird diese nicht gezwungen, für jede Einzelmaß-
nahme erneut zu planen, sondern kann auf eigene oder bereits 
bekannte Techniken und Verfahren zurückgreifen, die zur Lö-
sung der Aufgabe geeignet erscheinen. Hierdurch kann auch von 
der Bieterseite gewährleistet werden, dass Planungsfehler in der 
vom gewerblichen Auftragnehmer auszuführenden Entwurfs-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung minimiert werden 
können. 

 
Voraussetzung für dieses Verfahren ist immer die Durchführung 
einer ingenieurtechnischen Planung bis zum Stand einer Vorpla-
nung bzw. bis zur Aufstellung der ES-Bau. Es muss eine detail-
lierte Beschreibung der gestellten Sanierungsaufgabe, der Ergeb-
nisse aus durchgeführten Untersuchungen, gutachterlichen Aus-
wertungen, Gefahrenabschätzungen, behördlichen Vollzugsan-
ordnungen u. Ä. vorliegen. Nur ein ausführliches Leistungspro-
gramm gewährleistet, dass der Bieter in seinem Angebot alle 
maßgebenden Umstände und Bedingungen erkennt, um einen 
kalkulierbaren Rahmen für den AG erarbeiten zu können. 

 
Die Angebote der Bieter müssen eine umfassende Erläuterung 
des Sanierungskonzeptes, das Arbeits- und Emissionsschutzkon-
zept sowie eine Bauablaufbeschreibung und das Leistungsver-
zeichnis enthalten. Der Bieter muss die Grundlagen seines Ange-
botes deutlich von den getroffenen Annahmen abgrenzen, für die 
keine Mengentoleranzen vereinbart werden können. 
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(1) In die Bauplanung müssen Kenntnisse über Bodenkontaminati-
onen einfließen, um Verzögerungen und Mehrkosten zu ver-
meiden. Eine Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse 
der Phasen I und II ist notwendig (s. RBBau K 1). Aktuelle Infor-
mationen mit Ergebnissen und dem Stand der Untersuchungen 
sind im Informationssystem Boden- und Grundwasserschutz 
INSA gespeichert und stehen zur weiteren Bearbeitung zur Ver-
fügung. 

 
(2) Vor Einleitung des B-Plan-Verfahrens oder eines Veranschla-

gungsverfahrens gilt in der Regel das Zustimmungs- oder das 
Kenntnisgabeverfahren gem. K14 RBBau. Dazu müssen aktuelle 
Erkenntnisse über mögliche Kontaminationen auf der betroffe-
nen Liegenschaft bzw. auf den betroffenen Flächen und deren fi-
nanzielle Auswirkungen vorliegen. Mindestanforderung ist die 
Durchführung der Phase I. Wurde eine Phase I nicht durchge-
führt, sind Bodeneingriffe und das Aufnehmen von Oberflä-
chenbefestigungen möglichst zu vermeiden. 

 
(3) Wurden in der Phase I KVF lokalisiert, können entweder ent-

sprechende Korrekturen in der Bauplanung vorgenommen wer-
den oder ggf. notwendige Untersuchungen der Phase II auf den 
KVF eingeleitet werden. Zeitverzögerungen (z. B. Baustillstands-
zeiten) und Mehrkosten (z. B. Ausfall-, Entsorgungs- und Sanie-
rungskosten) können durch eine entsprechende Bauplanung im 
Vorfeld vermieden werden. 

 
(4) Werden Baumaßnahmen auf kontaminierten Flächen (KF) oder 

parallel zu Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, ist eine Fach-
gutachterliche Begleitung (s. Kapitel 5.3) notwendig und entspre-
chend zu planen (u. a. Separieren des kontaminierten Bodenaus-
hubs, Bereitstellung, Entsorgung, Überwachung, Dokumenta-
tion, Datenerfassung). 

 
(5) Z. T. können Sanierungen nur im Vorfeld von Baumaßnahmen 

durchgeführt werden, eine Bebauung der Fläche kann sich mög-
licherweise für Monate bis Jahre verzögern. 

 

Ohne Informationen keine  
Baumaßnahmen 

Fachgutachterliche  
Begleitung beim Umgang mit  
kontaminiertem Boden 

 4.6    Berücksichtigung von  
       Bodenkontaminationen bei  
       Infrastrukturmaßnahmen 
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(6) Bei Kontaminationen durch leichtflüchtige Stoffe, z. B. durch 
aromatische Kohlenwasserstoffe an Tankstellen, Tanklagern, Be-
tankungsplätzen etc. und leichtflüchtige halogenierte Kohlen-
wasserstoffe in metallbearbeitenden Einrichtungen, Werkstät-
ten, Chemikalienlagern, chemischen Reinigungen, Wäschereien  
etc. ist in jedem Falle die Möglichkeit einer in-situ-Sanierung zu 
prüfen, bevor Eingriffe in den kontaminierten Boden erfolgen. 
Sind solche Verfahren in dem jeweiligen Fall anwendbar, kann 
der Aushub von kontaminierten Böden auf das baubedingt not-
wendige Maß beschränkt werden. 

 
(7) Versiegelte Flächen über kontaminiertem Boden sollten grund-

sätzlich nicht aufgebrochen und entfernt werden, bevor ein 
Konzept zur Berücksichtigung der Kontamination  bei der Bau-
maßnahme vorliegt. Die Versiegelung bietet Schutz gegen Aus-
waschungen aus dem Boden durch Niederschläge und verhin-
dert bzw. vermindert so eine weitere Ausbreitung von Schad-
stoffen. Bei einer Bodenentnahme besteht darüber hinaus die 
Gefahr der Ausgasung flüchtiger Schadstoffe in die Atmosphäre. 
Befestigte Park-/Stellplätze und Lagerflächen mit sichtbaren  
oder vermuteten größeren Kontaminationen sind als Lokalisie-
rungshilfe so lange unberührt zu belassen, bis eine gutachterli-
che Stellungnahme vorliegt. 

 
(8) Der Rückbau oberirdischer Gebäudeteile auf kontaminierten 

Flächen hat i. d. R. keine nachteiligen Folgen, sofern nicht die 
Streifen- und Flächenfundamente entfernt werden und die be-
stehende Bodenversiegelung zerstört wird. Die Behandlung kon-
taminierter Bausubstanz erfolgt nach den abfallgesetzlichen Re-
gelungen (s. Kapitel 6 und Baufachliche Richtlinien Recycling). 

 
(9) Sofern Bodensanierungen erforderlich sind bzw. baubedingt 

kontaminierter Boden bei Baumaßnahmen anfällt, ist zu prüfen, 
ob überdachte Flächen als Bereitstellungslager bzw. als Lagerflä-
chen zur Verfügung stehen. 

 

Prüfung der Möglichkeit  
einer in-situ-Sanierung 

Bodenkontaminationen nicht  
unkontrolliert aufdecken 

Rückbau 

Nutzung überdachter  
Flächen 
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4.7  Berücksichtigung von Kampfmitteln 

(1) Vor der Aufnahme von Arbeiten im Gelände hat sich der 
Auftraggeber über eine eventuelle Kampfmittelbelastung 
kundig zu machen. Entsprechende Vorgaben machen die 
RBBau in K 1 und K 3. Eine Definition, einen umfassenden 
Überblick sowie konkrete Vorgaben zur praktischen Vorge-
hensweise geben hierzu die Baufachlichen Richtlinien 
Kampfmittelrä umung (BFR KMR). 

 
(2) Im Boden verborgene Kampfmittel stellen einen wesentli-

chen Arbeitssicherheitsaspekt im Rahmen der Phase II und 
III und unter Umständen auch bereits in Phase I dar. Von be-
sonderer Bedeutung sind nicht detonierte Sprengsätze 
(Blindgänger) aus Abwurfmunition. Aber auch Kampfmittel 
kleinerer Kaliber können die Arbeitssicherheit gefährden. Da 
militärisch genutzte Flächen vorrangige Ziele alliierter Luft-
angriffe waren, ist sowohl dort als auch in der Umgebung 
von Industrieanlagen, Verkehrsknotenpunkten sowie in 
Großstädten i.A. mit Blindgängern zu rechnen (detaillierte 
Ausführungen bieten hierzu die BFR KMR, u. a. Anhang A-
2.1.4 Verursachungsszenarien). 

 
(3) Besteht Unsicherheit bzgl. des Kampfmittelverdachts, so ist 

zur Klärung eine schriftliche Anfrage an die im jeweiligen 
Bundesland zuständige Stelle (z. B. Kampfmittelräumdienste, 
Ordnungsbehörden) durch den Auftraggeber zu richten. 
Diese Stelle ist in der Regel den Landesinnenministerien un-
terstellt. Die spezifischen Landesregelungen sind zu beachten 
(s. a. BFR KMR, A-1.3). 

 

(4) Kampfmittelfreiheit beschreibt die Situation kampfmittelbe-
lasteter Grundstücke nach erfolgten Räum- und Beseiti-
gungsarbeiten. Sie wird nach Abschluss der Arbeiten (oder 
erfolgter Absuche) unter Hinweis auf das Räumziel und die 
eingesetzte Technik durch die im jeweiligen Bundesland für 
die Kampfmittelräumung zuständige Stelle erklärt (s. a. BFR 
KMR, A-9.4.12). 

 

Baufachliche Richtlinien 
Kampfmittelräumung 

Arbeitssicherheit 

Kampfmittelräumdienst 

Kampfmittelfreiheit  
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(6) Die Gefährdung der Beschäftigten bei der Durchführung der Ar-

beiten ist von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. der Art und 
Menge der auftretenden Gefahrstoffe, dem ausgewählten Ar-
beitsverfahren, aber auch den örtlichen Bedingungen sowie der 
Witterung. Die Sicherheitsbetrachtung wird durch die nachei-
nander abzuarbeitenden Stufen charakterisiert: 

 
 
1. Ermittlung der vorhandenen Gefahrstoffe, 

 
2. Ermittlung und Beurteilung der Wirkungspfade und  

Gefährdungen, die sich bei den Tätigkeiten ergeben, 
 

3. Auswahl des Arbeitsverfahrens und Abschätzung der  
zu erwartenden Gefährdung, 
 

4. Festlegung der einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen, 
 

5. Erstellen des A+S-Plans, ggf. als Bestandteil des SiGe-Plans. 
 

 
(7) Die Arbeitsverfahren sind so zu gestalten, dass gefährliche Gase, 

Dämpfe oder Schwebstoffe nicht frei werden und Hautkontakt 
mit gefährlichen festen oder flüssigen Stoffen vermieden wird. Ist 
dies nicht möglich, sind geeignete technische, organisatorische 
und persönliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, mittels derer 
ein zuverlässiger Schutz der Beschäftigten gewährleistet wird. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass technische Schutzmaßnahmen im-
mer den Vorrang vor organisatorischen und persönlichen Maß-
nahmen haben. 
 

(8) Die Ergebnisse der Sicherheitsplanung sind im Leistungsver-
zeichnis zu verankern. Hiermit kommt der Bauherr auch seiner 
Verpflichtung nach, eine erschöpfende Leistungsbeschreibung 
im Sinne der VOB, Teil A zu erstellen. Die Angaben des AG hin-
sichtlich der sicherheitstechnischen Belange sind in der Ange-
botsphase seitens des potenziellen Auftragnehmers auf Plausibi-
lität zu prüfen. Auf etwaige Defizite und Mängel ist hinzuweisen.  

 

 
Technische, organisatorische  

und persönliche 
 Schutzmaßnahmen in der  

Ausführungsphase 

Sicherheitsplanung im 
Leistungsverzeichnis 

Sicherheitsbetrachtung 
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Zweck der Erfassung 

5  Verfahrensinhalte 

Systematische  

Datenerhebung 

5.1  Phase I: Erfassung und  
     Erstbewertung 

(1) Die Phase I dient ohne Probenahme und Analytik 
 
 

�§ der Lokalisierung kontaminationsverdächtiger Flächen, 
�§ der Sammlung aller relevanten Informationen, 
�§ der Dokumentation aller Ergebnisse und 
�§ der Erstbewertung, die über Verdachtsausschluss bzw.  

-bestätigung entscheidet und die Formulierung von  
Kontaminationshypothesen beinhaltet. 

 
 
 

(2) Alle bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügbaren Daten sind 
zu berücksichtigen: 
 
 

�§ administrative Liegenschaftsdaten (Lage,  
Eigentumsverhältnisse, Zuständigkeiten usw.), 

�§ historische Entwicklung und Nutzung der Liegenschaft  
(Nutzungsgeschichte, nutzungstypische Verunreinigungen, 
Unfälle, Brände, Kriegseinwirkungen und andere besondere 
Vorkommnisse, Verteilung der Flächennutzung, Bebauung 
usw.), 

�§ allgemeine Standortbeschreibung (Klima, Morphologie,  
Entwässerung, geologisch-hydrogeologische Situation,  
pedologische und biologische Standortdaten, Hintergrund-
konzentrationen, Umgebungsnutzung usw.), 

�§ Beschreibung der Verdachtsflächen (Entwicklung,  
derzeitige und frühere Nutzung, lokale Standort- 
bedingungen), 

�§ aktuelle Zustandsbeschreibung nach Ortsbegehung. 
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Auswertung 

Nutzungstypische 

Verunreinigungen, SINA, 

Kontaminationsprofile 

Ortsbegehung 

Methoden der Erfassung 

Erstbewertung 

Kontaminationshypothese 

(3) Methoden der Erfassung sind vor allem Recherchen (s. Kapitel 7), 
die Befragung von Wissensträgern sowie eine Ortsbegehung (s. 
Anhang A-1). Recherchen, die über den üblichen Umfang einer 
Erfassung hinausgehen, können ergänzender Bestandteil der Er-
fassung sein. Dies sind z. B. historisch-genetische Rekonstruktio-
nen oder spezielle Luftbildauswertungen (s. Anhang A-9.2). 

(4) Eine Ortsbegehung ist hierbei unverzichtbar. Nur so kann ein 
Eindruck vom aktuellen Zustand der Liegenschaft und der KVF 
gewonnen und die zur Verfügung stehenden Informationen auf 
Plausibilität geprüft werden. Dabei sind bei entsprechenden Ver-
dachtsmomenten die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen 
zu beachten. 
 
Technische Untersuchungen (Probenahme und Analytik) werden 
in der Regel nicht durchgeführt. 
 

(5) Zur Ermittlung der nutzungsbedingten Verunreinigungen von 
Verdachtsflächen haben BMVg und BMVBS als Arbeitshilfe die 
�ZStoffinformationen zur Anwendung der Baufachlichen Richtli-
nien für die Planung und Ausführung der Sanierung von schädli-
chen Bodenveränderungen und Grundwasserverunreinigungen�[ 
(SINA) eingeführt. SINA enthält Kontaminationsprofile zu mili-
tärischen Nutzungen und Nutzungen auf Rüstungsaltstandorten.  

(6) Die systematisch erhobenen Daten werden ausgewertet und zu 
entscheidungsrelevanten Informationen verdichtet. Dazu gehö-
ren vor allem: 

 

�§ die Grenzen von Verdachtsflächen, 
�§ das mögliche Schadstoffpotenzial und 
�§ die möglichen Stoffeinträge aus der Nutzungsgeschichte. 

 

 

(7) Mit der Erstbewertung wird über Verdachtsausschluss bzw.  
-bestätigung entschieden. Die Bewertung wird differenziert für 
den liegenschaftsinternen Bereich und für die Wirkung nach au-
ßen. In der Abschätzung ist eine Bewertung der Aussagekraft 
vorliegender Daten durchzuführen. 
 

(8) Der Kontaminationsverdacht ist als eine Kontaminationshypo-
these über Art, Entstehung und Verteilung einer Kontamination 
zu beschreiben. 
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Dokumentieren, um  

Doppelarbeit zu vermeiden 

Qualität spart Kosten 

Nicht-stoffliche 

Bodenveränderungen 

(9) Auf Grundlage dieser Kontaminationshypothese kann eine ein-
zelfallangepasste Untersuchungsstrategie für die Phase II entwi-
ckelt werden, deren Umsetzung effektiv und vollständig die für 
eine Entscheidung erforderlichen Informationen liefert. Der 
weitere Handlungsbedarf ist im Bericht zur Phase I konkret zu 
beschreiben. 

 

(10) Soweit akute Gefahrenzustände erkennbar sind, sind unmittel-
bar Gefahrenabwehrmaßnahmen (Sofortmaßnahmen) einzulei-
ten. Dies gilt sowohl für die Phase I als auch für spätere Bearbei-
tungsphasen. Eine akute Gefahr liegt nur dann vor, wenn Maß-
nahmen zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung unaufschiebbar sind. Dies gilt es insbesondere 
anzunehmen, wenn eine fachkundige Stellungnahme eine akute 
Gefahr gegeben sieht. Im Bereich des BMVg besteht hierzu ei-
gene Fachkompetenz. Als Sofortmaßnahmen kommen vor al-
lem Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen (Absperrung, Ab-
deckung, Beräumung usw.) in Betracht. 

 

(11) Auch für den Fall, dass kein Gefahrenverdacht vorliegt und auf 
der Liegenschaft keine weiteren Untersuchungen durchgeführt 
werden, ist die Dokumentation der Phase I in der zentralen Da-
tenbank INSA erforderlich. Damit wird vermieden, dass zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf den Flächen noch einmal mit Re-
cherchen begonnen wird. Besonders bei der Planung von Infra-
strukturmaßnahmen bzw. auch bei der Veräußerung der Lie-
genschaft müssen diese Informationen zur Verfügung stehen 
und schnell abrufbar sein. 

 

(12) Die Aussagesicherheit der erarbeiteten Informationen und da-
mit die Sicherheit der Erstbewertung hängt entscheidend von 
der Zuverlässigkeit der erhobenen Daten ab. Nachlässigkeiten o-
der vermeintliche Einsparungen bei der Erfassung (Phase I) füh-
ren in der Regel zu erheblichen (vermeidbaren) Kostensteige-
rungen bei der Untersuchung (Phase II). 

 

(13) Biologische und physikalische schädliche Bodenveränderungen 
(Verdichtung, Versiegelung, Erosionsgefährdung usw.) können 
in analoger Weise behandelt werden. 

 

 

 

Beseitigung akuter  

Gefahren 

Einzelfallangepasste 

Untersuchungsstrategie 
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Sachverhaltsermittlung ist 

grundsätzlich Aufgabe der 

zuständigen Behörde 

Phase II: Untersuchungen und  
Gefährdungsabschätzung 

Ziele und Grundlagen 

(1) Ziel der Phase II ist eine belastbare Aussage zur Gefahrensitua-
tion. Dazu sind als erstes die Kontaminationshypothesen durch 
orientierende Untersuchungen zu überprüfen und dabei die 
Standortsituation qualitativ (welche Stoffe sind wo und wie 
könnten sie wirken?) zu untersuchen und zu beschreiben. Bestä-
tigt sich der Kontaminationsverdacht, so muss dieser quantitativ 
erfasst und dargestellt werden (welche Schadstoffkonzentratio-
nen und Mengen, welche räumliche Verteilung und zeitliche 
Entwicklung, welche konkrete Gefahrensituation?). 

Die Gefährdungsabschätzung schließt die Phase II ab. Sie bildet 
die Grundlage für die Entscheidung, ob eine Sanierung erforder-
lich und rechtlich durchsetzbar ist oder nicht. Da diese Entschei-
dung ggf. vor Gericht Bestand haben muss, müssen alle dafür 
notwendigen Informationen der vorangegangenen Untersu-
chungen beschafft und dokumentiert werden. 

Ein Untersuchungsbedarf bezüglich Schadstoffverteilung und 
Schadstoffausbreitungsverhalten, Schutzzielen und Exposition 
darf am Ende der Phase II nicht mehr bestehen. Anderenfalls 
sind die Untersuchungen vor der Gefährdungsabschätzung zu 
vervollständigen bzw. nachzubessern. 

(2) Die BBodSchV unterscheidet zwischen orientierender Untersu-
chung und Detailuntersuchung (§§ 2 und 3 BBodSchV in Verbin-
dung mit § 9 BBodSchG). Dabei dient die orientierende Untersu-
chung der zuständigen Behörde zur Feststellung, ob der Ver-
dacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast ausge-
räumt ist oder ein hinreichender Verdacht im Sinne des § 9 (2) 
BBodSchG für die Anordnung weiterer Untersuchungen zur Ge-
fährdungsabschätzung besteht. Grundstückseigentümer und 
Nutzer sind auf Antrag über die Untersuchungsergebnisse und 
die Ergebnisse der behördlichen Bewertung zu informieren (§ 9 
(1) BBodSchG). 
 

(3) Jeder Grundstückseigentümer oder Nutzer kann im eigenen In-
teresse (Planungssicherheit, Verwertung, Beweissicherung) Un-
tersuchungen veranlassen. Stellt er dabei schädliche Bodenver-
änderungen fest, hat er diese (unter Berücksichtigung der von 
den einzelnen Bundesländern getroffenen Regelungen) der zu-
ständigen Behörde unaufgefordert mitzuteilen. 

 

5.2 

 

5.2.1 

Ziele der Phase II 

Untersuchungen im  

eigenen Interesse 
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5.2.2 

 

 

Hinweise zur  

Durchführung 

Unterteilung der Phase II 

Inhalte der Phase IIa 

Verpflichtung zur 

Detailuntersuchung 

(4) Hat die Gefahrenermittlung aufgrund konkreter Anhaltspunkte 
den hinreichenden Verdacht einer schädlichen Bodenverände-
rung, Altlast oder einer hiermit verbundenen Gewässerverun-
reinigung ergeben, so kann die zuständige Behörde Untersu-
chungen zur Gefährdungsabschätzung (Detailuntersuchungen) 
anordnen (§ 9 (2) BBodSchG). Bestätigt sich der Verdacht nach 
den von der Behörde angeordneten Untersuchungen nicht, so 
hat der Verpflichtete gem. § 24 (1) BBodSchG einen Anspruch 
auf Erstattung der Kosten, sofern er nicht selbst die den Ver-
dacht begründenden Umstände zu vertreten hat. 

 

(5) Die folgenden Hinweise zur Durchführung haben beispielhaften 
Charakter und können die tatsächlich auftretende Vielzahl von 
möglichen Problemstellungen nicht vollständig beschreiben. 
Weitere Baufachliche Richtlinien, Arbeitshilfen und Hinweise 
der Leitstellen BoGwS des Bundes und der Länder sollten hinzu-
gezogen werden. 
 

Durchführung 
 

(1) Die Phase II wird in zwei Abschnitte unterteilt, die definiert sind 
als �Zorientierende Untersuchung�[ (Phase IIa) und �ZDetailunter-
suchung�[ (Phase IIb). 
 

(2) Die Phase IIa hat zum Ziel, die Kontaminationshypothesen zu 
prüfen. Dazu dienen die folgenden Schritte: 

 

�§ Entwickeln einer Untersuchungsstrategie auf der  
Grundlage der in Phase I zusammengestellten  
Informationen und Kontaminationshypothesen sowie  
Planung der durchzuführenden Untersuchungen, 

�§ Durchführung der orientierenden Untersuchungen  
mit qualitativer Erfassung der Kontamination und der  
Standortbedingungen sowie der vorhandenen und  
geplanten Nutzungen, 

�§ Prüfung der Kontaminationshypothesen (trifft die  
Kontaminationshypothese nicht zu, muss sie verworfen 
werden; ggf. werden neue Untersuchungen auf der Basis  
einer verbesserten/modifizierten Hypothese erforderlich), 

�§ Bewertung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich 
schädlicher Bodenveränderungen bzw. schädlicher  
Grundwasserverunreinigungen (qualitativ). 
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Bewertung bei  

ausreichendem Kenntnisstand 

Aussagesicherheit 

 

(3) Sind nach Abschluss der Phase IIa durch die Kontamination (z. 
B. durch Überschreitung von Prüfwerten gem. Anhang 2 
BBodSchV) weiterhin Gefahren für bestehende oder geplante 
Nutzungen zu besorgen, ohne dass der Informationsstand für 
eine abschließende Gefährdungsabschätzung ausreicht, muss in 
einem weiteren Schritt, der Phase IIb (Detailuntersuchung), die 
räumliche Verteilung der Schadstoffe, ihr Ausbreitungsverhal-
ten, der mögliche Transfer zu Schutzgütern und deren tatsächli-
che Exposition untersucht werden. Dieser Schritt ist im Einzel-
fall zur Erzielung einer größeren Effektivität und zur Kostener-
sparnis in zwei oder mehrere aufeinander folgende Teilschritte 
zu unterteilen. Es kann auch erforderlich werden, die Untersu-
chungen durch ein Monitoring zu ergänzen, um z. B. das zeitli-
che Verhalten der Schadstoffausbreitung zu untersuchen. 
 

(4) Bestätigt sich in der Phase IIa der Kontaminationsverdacht, so 
wird aus der kontaminationsverdächtigen Fläche (KVF) eine 
kontaminierte Fläche (KF). Nach Abschluss der Phase IIa gibt es 
definitionsgemäß keine KVF mehr. Flächen, bei denen sich der 
Kontaminationsverdacht nicht bestätigt, werden als solche do-
kumentiert und scheiden aus der Bearbeitung aus. Ist nach den 
Untersuchungen der Phase IIb, in Ausnahmefällen bereits nach 
der Phase IIa, eine Kontamination nach Art, Ausmaß und Ver-
halten hinreichend bekannt, kann die Gefährdungsabschätzung 
durchgeführt werden. Diese Bewertung entscheidet, ob eine 
schädliche Bodenveränderung bzw. schädliche Grundwasserver-
unreinigung vorliegt, oder ob die festgestellte Kontamination 
für die aktuelle und geplante Nutzung keine Gefahr darstellt.  
 

(5) Der Aussagesicherheit der Untersuchungsergebnisse kommt 
eine besondere Bedeutung zu, da auf ihrer Grundlage entschie-
den wird, ob eine schädliche Bodenveränderung oder eine 
Grundwasserverunreinigung oder der hinreichende Verdacht 
darauf vorhanden ist. 
 
Eine Absicherung der Repräsentativität untersuchter Proben für 
die untersuchte Fläche kann durch eine räumliche Verdichtung 
der Probenahme erfolgen. Die stoffliche Homogenität der La-
borproben wird durch Probenteilung und Doppel- bzw. Mehr-
fachbestimmungen überprüft (s. auch Anhang A-2.5). Auch die 
Zuverlässigkeit der chemischen Analytik ist durch Kontrollpro-
ben in geeignetem Umfang zu überprüfen. 
 

Inhalte der Phase IIb 
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Zur Qualitätssicherung für Untersuchungen und/oder Pro-
benahme wird auf Kapitel 4.5.2.1 verwiesen. 
 
Auch wenn keine Kontamination nachgewiesen wird, muss 
diese Aussage den Anforderungen entsprechend sicher sein. 
Screening-Analysen sind z. B. ein geeignetes Mittel, um das 
�ZÜbersehen�[ von Schadstoffen weitgehend auszuschließen. 

 

(6) Der Umfang der Untersuchungen richtet sich nach der Daten-
lage der Phase I, den örtlichen Gegebenheiten sowie dem Ziel 
der nachfolgenden Bewertung und den dafür erforderlichen 
Informationen. Detaillierte Anforderungen an die Durchfüh-
rung und Dokumentation der Untersuchungen mit dazugehö-
rigen Leistungskatalogen sind in Anhang A-2 aufgeführt. 
 
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit müssen genau die für 
eine zu treffende Entscheidung erforderlichen Informationen 
beschafft werden. Stehen zu wenige Informationen zur Verfü-
gung, vergrößert sich das Risiko einer Fehlentscheidung mit u. 
U. schwerwiegenden finanziellen Folgen. Andererseits kann 
der Einsatz einfacher und damit kostengünstigerer Methoden 
z. B. ausreichend sein, wenn nach der Fragestellung keine ho-
hen Anforderungen an die Aussagesicherheit zu stellen sind. 
Die zielgerichtete Planung der Untersuchungen ist daher von 
großer Bedeutung. 
 
Ein Messergebnis, dessen Wert keinen Einfluss auf eine Ent-
scheidung hat oder das größenordnungsmäßig vorhersehbar 
ist, ist in der Regel verzichtbar. Schwimmt z. B. eine Ölschicht 
auf dem Grundwasser, ist eine Messung der Ölkonzentration 
im Grundwasser an dieser Stelle meist wenig sinnvoll. Ist eine 
Bodenprobe erkennbar mit Öl in flüssiger Form im Poren-
raum verunreinigt, ist eine Konzentrationsbestimmung meist 
überflüssig. Es sei denn, die Zusammensetzung der Schad-
stoffe ist zu untersuchen. 
 

Umfang der  

Untersuchungen 
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(7) Bei den in der Phase II eingesetzten Untersuchungsmethoden 
unterscheidet man beprobungslose Untersuchungen von Unter-
suchungen mit Probenahme. Beprobungslose Untersuchungen 
sind u. a. (vgl. Kap. 7 und Anhang A-4): 
 
 

�§ Luftbildinterpretationen, 

�§ geophysikalische Messungen, 

�§ hydraulische und hydrologische Messungen  
(z. B. Wasserstands- und Abflussmessungen), 

�§ numerische Simulationen, Modellrechnungen und  
Berechnungen aus vorliegenden Messdaten  
(z. B. Frachten, Verdünnungen, Transportraten). 

 
 
 

(8) Untersuchungen mit Probenahme werden allgemein unterglie-
dert nach dem beprobten Medium in Boden- (bzw. Feststoff-), 
Luft - (bzw. Gas-) und Wasser- (bzw. Sickerwasser-/  
Flüssigkeits-)Untersuchungen. Man unterscheidet das Auf-
schlussverfahren (Schurf, Bohrung, Messstelle usw.) von der an-
schließenden Probengewinnung (z. B. Entnahme der Boden-
probe aus dem Bohrstock, Abfüllen der Wasserprobe aus dem 
Förderstrom der Unterwasserpumpe) und der Überführung der 
Probe in ein geeignetes Probengefäß. 
 

(9) Kartierungen (geologische, geomorphologische, hydrologische, 
vegetationskundliche, bodenkundliche u. a.) können je nach Art 
und Fragestellung mit oder ohne Probenahmen durchgeführt 
werden. 

 

(10) Zur Untersuchung von zeitlich veränderlichen Parametern sind 
wiederholte Messungen oder Beobachtungen erforderlich. Die 
Häufigkeit und Dauer der Messungen hängen von der jeweili-
gen Fragestellung und der erforderlichen Aussagesicherheit ab 
und müssen für den Einzelfall geplant und begründet werden. 
Sollen Schwankungen der Messwertgrößen (z. B. Wasserstands- 
oder Konzentrationsschwankungen) beobachtet und quantifi-
ziert werden, müssen die Messungen während einer Schwan-
kungsperiode mehrfach wiederholt werden. Sind die Gesetzmä-
ßigkeiten der Schwankung hinreichend genau ermittelt wor-
den, kann die Intensität der Messungen meist deutlich reduziert 
werden.  
 

Untersuchungen  

mit Probenahme 

Kartierungen 

Überwachung durch 

wiederholte Messungen 

Untersuchungsmethoden  

ohne Probenahme 
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Um die zeitlichen Veränderungen eines Parameters beurteilen 
zu können, müssen alle möglichen Einflüsse auf die Messgröße 
berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. Schwankungen von 
Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Wasserständen, Gezei-
ten, Niederschlägen (Verdünnung), aber auch Änderungen der 
biologischen Aktivität und eine geänderte Vorgehensweise bei 
der Probenahme. 

 
(11) Wegen der großen Bedeutung einer repräsentativen Probe-

nahme für ein belastbares Ergebnis ist generell zu vereinbaren, 
dass der für die Probenahmeplanung und -dokumentation ver-
antwortliche Gutachter die Probenahme vor Ort beaufsichtigt. 
 

(12) Auf die Probengewinnung folgen die Konservierung, der Trans-
port (ggf. eine Lagerung), die Probenvorbehandlung sowie 
schließlich die eigentliche chemische oder biologische Analyse 
sowie physikalische Messung der Probe. Das Ergebnis einer La-
boranalyse ist der Analysenwert, der aus drei Teilen besteht, 
dem Zahlenwert selbst, seiner Einheit (Dimension, z. B. mg/kg) 
und einer Angabe zur Messunsicherheit (DIN 1319-3 Grundla-
gen der Messtechnik, siehe BBodSchV, Anhang 1, Abschnitt 4.2). 
Fehlt einer dieser Teile im Prüfbericht, so ist das Analysenergeb-
nis nur sehr eingeschränkt oder nicht zu gebrauchen. 
 

 
Weitere Informationen  

 
können der Veröffentlichung �VMessunsicherheit bei  
Bodenuntersuchungen�W des Fachbeirates  
Bodenuntersuchung (FBU) beim Umweltbundesamt  
(UBA) entnommen werden: 

www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/  
publikation/long/3511.pdf  

 
 
 

(13) Sind Doppel- oder Mehrfachbestimmungen beauftragt, so sind 
immer alle Analysenwerte anzugeben. Das Analysenergebnis 
besteht dann aus zwei oder mehreren Zahlenwerten für jede 
Probe. 
 

Voraussetzungen und 

Ergebnisse der Analytik 

Repräsentative Probenahme  

durch den Gutachter selbst 
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5.2.3 

5.2.3.1 

 

 

Bewertungsmaßstäbe 

Auf Untersuchung  

folgt Bewertung 

       Bewertung 

Grundsätze der Bewertung von Kontaminationen 
 

(1) Auf die Beschaffung von Informationen durch Recherchen  
oder Untersuchungen sowie Auswertung und Interpretation der 
Ergebnisse muss eine Bewertung der Situation der einzelnen 
Verdachtsflächen oder KF folgen, damit über die weitere Vorge-
hensweise bzw. zukünftige Nutzung der Fläche entschieden 
werden kann. Jede Untersuchungsphase schließt mit einer Be-
wertung ab. 

In allen Fällen muss das Ergebnis dieser Bewertung (Kategorisie-
rung) in die INSA-Datenbank eingetragen werden. 

(2) Bei der Bewertung von Kontaminationen auf Liegenschaften 
des Bundes sind einheitliche Kriterien anzuwenden. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen (SRU) führt dazu aus: 
 

 
�‡�%�J�F���X�J�D�I�U�J�H�T�U�F�O���#�F�X�F�S�U�V�O�H�T�N�B�f�T�U���C�F���T�J�O�E�� 

 
�§ Art und Konzentration der Schadstoffe, 

�§ ihre räumliche Verteilung im Boden, 

�§ die Möglichkeit einer Ausbreitung in der Umwelt, 

�§ die Aufnahme von Schadstoffen durch Menschen,  
Tiere und Pflanzen sowie 

�§ die Berücksichtigung der früheren und derzeitigen  
(Boden-)Nutzung. 

Die Abschätzung des Gefahrenpotenzials muss sich  
einzelfallbezogen auf die in Betracht kommenden  
Ausbreitungspfade und die möglicherweise betroffenen  
Schutzgüter erstrecken. Das Ziel der Bewertung besteht darin, 
eine Verdachtsfläche entweder aus dem Verdacht zu entlassen 
oder als Altlast festzustellen und zu charakterisieren sowie die 
�&�O�U�T�D�I�F�J�E�V�O�H���c�C�F�S���[�V���F�S�H�S�F�J�G�F�O�E�F���.�B�f�O�B�I�N�F�O���W�P�S�[�V�C�F�S�F�J�U�F�O�z�� 
 

SRU II, 1995, Tz. 61 
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LAGA �•  

Technische Regeln  

Verwertung 

(3) § 9 BBodSchG und die BBodSchV greifen diese Gedanken auf 
und konkretisieren Bewertungsmaßstäbe und Vorgehenswei-
sen. 
 
Bundes- und Ländergesetze müssen in jedem Fall berücksichtigt 
werden. 
 
Regelungen der Länder-Arbeitsgruppen LAGA (Länderarbeits-
gemeinschaft Abfall), LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Was-
ser) und LABO (Bund-/ Länderarbeitsgemeinschaft Boden-
schutz) werden zwar bundesweit allgemein akzeptiert, stellen 
jedoch a priori unverbindliche Empfehlungen dar und müssen 
vor ihrer Anwendung zwischen den Beteiligten vereinbart wer-
den. Dabei ist ihre Anwendbarkeit zu prüfen und zu begründen. 
Dies gilt auch für Verwaltungsvereinbarungen und lokale Rege-
lungen (von Länder- bis Kommunalebene), soweit sie nicht 
rechtsverbindlich sind. 
 

(4) Das Regelwerk �ZAnforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Reststoffen/Abfällen �” �i�¯�¥�È�ä�Ë�þ�¥�È�¯���]�¯�Ã�¯�Ý�ä�[��
der LAGA behandelt im Wesentlichen die Bewertung der Schad-
losigkeit von mineralischen Abfällen und nicht die Bewertung 
���ë�ä�����ë�«�¯�ä�Ú�ë�ä���—�ã�Ë�ä�—���Ë�ë�ä�¯�ä�<���2�ã���?�—�÷�Ë���¯�Ý���Z�*�¯�Ý���
�ä�Ã�þ�¤�¯�ú�¯�Ë�¥�È�[��der 
Fassung vom 06.11.2003 ist ausgeführt:  

 
 

�‡�%�J�F�T�F�T���3�F�H�F�M�X�F�S�L���H�J�M�U���O�J�D�I�U���G�c�S���E�B�T���"�V�G- oder Einbringen oder 
Umlagern von Material im Rahmen der Sanierung einer  
schädlichen Bodenveränderung oder Altlast, soweit es sich um 
Material handelt, das aus der schädlichen Bodenveränderung o-
�E�F�S���"�M�U�M�B�T�U���T�U�B�N�N�U�z���� 

 
 
 

(5) Länderspezifische Empfehlungen zur Vorgehensweise oder gar 
Anleitungen einzelner Kommunen können an dieser Stelle 
nicht behandelt werden. Sie sollten je nach Zuständigkeitsbe-
reich Beachtung finden. Regelungen der Länder oder Kommu-
nen dürfen weder den Regelungen des Bundes entgegenstehen 
noch den Regelungsbereich ausweiten. 

 

Lokale Besonderheiten  

beachten! 

Rechtliche  

Rahmenbedingungen 
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Bewertung von Schadstoffkonzentrationen 

(1) Die Konzentrationen von Schadstoffen in Boden, Wasser oder 
Bodenluft werden durch Probenahme, Probenvorbehandlung 
und anschließende Analyse im Labor bestimmt. Die als Ergebnis 
entstehenden Messwerte bzw. Analysenwerte können nur dann 
zur Bewertung herangezogen werden, wenn eine anerkannte 
Skala existiert (Welcher Wert ist hoch, welcher ist niedrig? Wie 
viel ist viel?). Hierzu wurde eine ganze Reihe von sog. Wertelis-
ten aufgestellt. Es wird mehr oder weniger deutlich unterschie-
den zwischen z. B. Prüf-, Maßnahmen- und Vorsorgewerten, 
Geringfügigkeitsschwellenwerten, Referenz-, Orientierungs-, 
Hintergrund-, Grenz- und Sanierungszielwerten sowie auch 
Höchstmengen-, Höchst-, Eingreif-, Schadens- und weiteren 
Werten, wobei einige Bezeichnungen als Synonyme, andere 
auch als hierarchische Begriffe benutzt werden. 
 

(2) Im § 8 BBodSchG werden Prüfwerte, Maßnahmenwerte und 
Vorsorgewerte definiert. Sie sind (mit Ausnahme der Prüfwerte 
für den Pfad Boden-Grundwasser) nur mit Bezug zu einer Nut-
zung (Kombination von Standortbedingungen und vorhande-
nen Schutzgütern/nutzungs- und schutzgutbezogen) sinnvoll 
abzuleiten und anzuwenden. Sie sind daher für die Umwelt-
medien Wasser, Boden und Luft sowie verschiedene Nutzungen 
unterschiedlich. 
 
Anhang 2 der BBodSchV listet die bundeseinheitlich festgeleg-
ten Werte auf und bestimmt Regeln, die bei ihrer Anwendung 
zu beachten sind. Hierzu gehören insbesondere die Beachtung 
der jeweils zugehörigen Nutzung sowie der Probenahme und 
Analytik . Die oben genannten Werte wurden z. B. für ganz be-
stimmte Entnahmetiefen, Analysemethoden und Expositions-
szenarien abgeleitet. Stimmen die Bedingungen des Einzelfalls 
damit nicht überein, ist die direkte Anwendung der Werte für 
einen rein numerischen Vergleich nicht zulässig (s. auch Kapitel 
5.2.3.3). 
 

Bewertung mit Hilfe  

von Wertelisten 

5.2.3.2 

 

 

Gesetzlich  

geregelte Werte 
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Prüfwerte 

Das Hauptziel der bundeseinheitlichen Festlegung dieser Werte 
war eine Vereinheitlichung der Bewertungsmaßstäbe. Die An-
wendung der vielen unterschiedlichen Listen sollte entbehrlich 
werden. Daher bestimmt § 4 (5) BBodSchV: 
 
 

�‡�4�P�X�F�J�U���J�O���E�J�F�T�F�S���7�F�S�P�S�E�O�V�O�H���G�c�S���F�J�O�F�O���4�D�I�B�E�T�U�P�G�G���L�F�J�O�� 
Prüf- oder Maßnahmenwert festgesetzt ist, sind für die  
Bewertung die zur Ableitung der entsprechenden Werte in  
Anhang 2 herangezogenen Methoden und Maßstäbe zu  
beachten. Diese sind im Bundesanzeiger Nr. 161a vom 28.  
�"�V�H�V�T�U�������������W�F�S�M�G�G�F�O�U�M�J�D�I�U���z�� 

 
 

 
Über die grundsätzliche Beachtung der dort dargestellten 
Methoden und Maßstäbe hinaus ist eine Ableitung von z. B. 
eigenen Prüfwerten für den Bund als Grundstückseigentü-
mer jedoch nicht zu empfehlen. 
 
 

(3) �‡�1�S�c�G�X�F�S�U�F���E�F�G�J�O�J�F�S�F�O���F�J�O�F���#�F�M�B�T�U�V�O�H�T�T�D�I�X�F�M�M�F����E�F�S�F�O���&�S�S�F�J�D�I�F�O��
die Notwendigkeit einer einzelfallbezogenen Prüfung indiziert. 
Ob eine Gefährdung von Schutzgütern vorliegt, hängt dann im 
Einzelfall von der Bodenart, der Nutzung des Grundstücks, der 
bodenabhängigen Mobilität der Schadstoffe und anderen  
Umständen des Einzelfalls ab. Das Überschreiten der  
festgelegten Bodenwerte signalisiert somit eine möglicherweise  
bestehende Gefahr, die Aussagekraft des jeweils überschrittenen 
Prüfwertes wird aber durch das Erfordernis der  
�&�J�O�[�F�M�G�B�M�M�Q�S�c�G�V�O�H���S�F�M�B�U�J�W�J�F�S�U���z�� 

Auszug aus der Begründung zu § 8 BBodSchG,  
Bundestagsdrucksache 13/6701 vom 14.01.1997 

 

 
 
Das bedeutet für die praktische Anwendung, dass allein das 
Überschreiten eines Prüfwertes ohne spezielle Begründung mit 
Bezug auf die Bedingungen des Einzelfalles keine Veranlassung 
für Sanierungsmaßnahmen darstellt. 
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Vorsorgewerte 

Werte für Bodenluft 

Werte für Grundwasser/ 

Geringfügigkeitsschwellenwerte 

(4) Im Gegensatz zum Prüfwert wird durch das Überschreiten eines 
Maßnahmenwertes das Vorliegen einer Gefahr angezeigt und 
nicht nur das Erfordernis einer Einzelfallprüfung. Aber auch hier 
bleibt nach der Formulierung der Definition (�Zin der Regel�[) im 
Einzelfall ein Ermessensspielraum. Die Maßnahmenwerte nach 
BBodSchG können danach ebenfalls als Orientierungswerte in-
terpretiert werden. Sie sind keine Grenzwerte (s. S. 63), deren 
Überschreitung direkt rechtsverbindlich Aktionen folgen müss-
ten. 

(5) Vorsorgewerte gem. BBodSchG berücksichtigen den vorbeugen-
den Schutz der Bodenfunktionen bei empfindlichen Nutzungen. 
Sie sollen den Boden vor Auswirkungen aktuell stattfindender 
und zukünftiger Nutzungen schützen, um seine Funktionen 
dauerhaft aufrecht zu erhalten. Sie sind im Gegensatz zu den 
vorstehend genannten Werten nicht als Maßstab zur Gefahren-
bewertung geeignet. 
 

(6) Aus rechtlichen Gründen kann das BBodSchG keine Bewer-
tungsmaßstäbe für Gewässer (das Grundwasser ist im Wasser-
haushaltsgesetz als Gewässer definiert) festlegen. Die Prüfwerte 
der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser gel-
ten daher nur für das Sickerwasser im Übergangsbereich von der 
ungesättigten zur wassergesättigten Bodenzone. 
 
Der Ständige Ausschuss �ZGrundwasser und Wasserversorgung�[ 
der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser hat Konzentrationswerte 
�º���ú���«�Ë�¯���þ�ë�Ã�<���ZGeringfügigkeitsschwelle�[ wirkungsorientiert, d. h. 
human- und ökotoxikologisch begründet, abgeleitet. Sie bildet 
die Grenze zwischen einer geringfügigen Veränderung der che-
mischen Beschaffenheit des Grundwassers und einer schädli-
chen Verunreinigung. Die Umweltministerkonferenz hat der 
Veröffentlichung zugestimmt (Dezember 2004). Diese Empfeh-
lung beendet damit die bisher zum Teil vertretene Auffassung, 
jeglicher Stoffeintrag in das Grundwasser sei bereits eine Schädi-
gung. 
 

(7) In der Bodenluft gemessene Konzentrationen an leichtflüchti-
gen Verbindungen sind u. a. stark vom Probenahmeverfahren, 
von meteorologischen Bedingungen und den Gegebenheiten des 
untersuchten Bodens abhängig und können beträchtlichen zeit-
lichen Schwankungen unterliegen. Sie stellen nur relative Mess-
werte dar, die nicht vergleichbar sind (s. VDI-Richtlinie 3865, 
Blatt 2). Die Bodenluftuntersuchungen sind daher nicht für die 
Gefährdungsabschätzung geeignet. 
 

Maßnahmenwerte 
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Grenzwerte 

(8) Hintergrund - oder Referenzwerte sind Werte, mit deren Hilfe 
man sich orientieren kann (Überbegriff Orientierungswerte), ob 
und wie weit die gemessenen Werte vom �ZNormalzustand�[ ab-
weichen. Eine Überschreitung solcher Werte zeigt an, dass er-
höhte Konzentrationen vorliegen. Sie zeigt nicht direkt an, ob 
eine Gefahr besteht. Eine Gefahr ist lediglich dann anzunehmen, 
wenn als Konvention oder toxikologisch begründet eine Über-
schreitung des Wertes als Anzeichen für eine Gefahr definiert 
wurde. Damit wäre der Referenzwert aber kein Referenzwert im 
eigentlichen Sinne mehr, sondern gleichzeitig ein Maßnahmen-
wert. 

 
(9) Orientierungswerte sind unverbindliche Werte zur Einschät-

zung des Ausmaßes der Belastung von KVF/KF oder der von 
diesen Flächen ausgehenden Belastungen und können daher le-
diglich als Vergleichsgrößen eine Hilfe bei der Beurteilung des 
Verunreinigungsgrades bieten. Sie sind entweder Regelwerken 
für andere Anwendungsbereiche entnommen (z. B. Trinkwas-
serverordnung) oder ggf. auch eigens für die Altlastenbearbei-
tung abgeleitet. Im Einzelfall bedarf es stets einer Prüfung des 
Aussagegehaltes der Orientierungswerte im Hinblick auf 
Schutzziel, Art der Gefährdung, Schutzwürdigkeit der Nutzung 
oder Funktion des Umweltmediums, bevor solche Werte ggf. 
zur Beurteilung herangezogen werden können. 

 
(10) Bei gesetzlich festgelegten Grenzwerten besteht in der Regel 

kein Ermessensspielraum. Die im BBodSchG definierten Maß-
nahmenwerte stellen keine Grenzwerte dar, da sie mit der For-
mulierung �Zin der Regel�[ noch Ausnahmen, also einen Hand-
lungsspielraum zulassen. Bundesweit festgeschriebene Grenz-
werte sind z. B. die der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Sie 
gelten jedoch für Trinkwasser, also Wasser, das von einer Was-
sergewinnungsanlage zum Trinken an einen Verbraucher abge-
geben wird. Sollen diese Werte zur Beurteilung von Grundwas-
ser herangezogen werden, so können sie hier allenfalls die 
Funktion von Orientierungswerten haben. 

Hintergrund- und  

Referenzwerte 

Orientierungswerte 



 

 

64 5   V E R F A H R E N S I N H A L T E 
 

B F R  B O G W S           S T A N D :  O K T O B E R  2 0 1 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantifizierung durch 

Stichproben 

Repräsentativität 

(11) Sanierungszielwerte sind in der Regel behördlich festgelegte 
Konzentrationswerte oder Frachtraten für einen Schadstoff in 
Boden oder Gewässer, die unter Berücksichtigung der Expositi-
ons- und Nutzungssituation und der geogenen Hintergrund-
werte des Einzelfalls eine zulässige Restbelastung sowie eine 
messbare oder aus Messwerten berechenbare Mindestanforde-
rung an Sanierungsmaßnahmen darstellen, bis zu dessen Un-
terschreitung die Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel der er-
folgreichen und nachhaltigen Gefahrenabwehr durchzuführen 
sind. Die Prüfwerte der BBodSchV können z. B. als Sanierungs-
zielwerte herangezogen werden. Da diese aber unter Annahme 
verschiedener ungünstiger Bedingungen abgeleitet wurden, ist 
stets im Einzelfall zu prüfen, ob auch höhere Sanierungsziel-
werte ausreichend sind. 

 
 
Repräsentativität von Analysenwerten 

(1) Bei der Bewertung von Verdachtsflächen geht es u. a. darum, 
mögliche Gefahren zu erkennen und zu quantifizieren, die 
durch chemische (gelegentlich auch physikalische oder biologi-
sche) Eigenschaften des Bodens, eines Gewässers oder sonstiger 
Medien auf einer Liegenschaft verursacht werden können. Da 
nicht das gesamte Medium untersucht werden kann, müssen 
nach einer geplanten Systematik kleine Teilmengen (Stichpro-
ben) davon zur Untersuchung ausgewählt werden. Die Ergeb-
nisse einer Laboranalyse sollen dann die Eigenschaften einer 
Boden-, Wasser- oder Luftprobe charakterisieren, die aus einer 
meist millionenfach größeren Einheit stellvertretend entnom-
men wurde. Im statistischen Sinne können Kontaminationen 
nicht gemessen, sondern nur geschätzt werden. 

 
(2) Von der Probe, die im Labor untersucht wird, geht keine Gefahr 

für die Nutzung oder Umgebung einer Liegenschaft mehr aus, 
möglicherweise aber von der Umgebung der Probenahmestelle, 
wenn dort ebensolche oder ungünstigere Eigenschaften des un-
tersuchten Mediums bestehen. Der Repräsentativität einer 
Probe, also dem Grad, zu dem ihre Eigenschaften die der Ge-
samtheit, aus der sie stammt, wiedergeben, kommt also eine 
zentrale Bedeutung zu. 

Sanierungszielwerte 

5.2.3.3 
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(3) Die Repräsentativität einer Teilmenge für ihre Grundgesamtheit 
hängt entscheidend von deren Homogenität bzw. Inhomogeni-
tät ab. Je unregelmäßiger sich ein zu untersuchendes Medium 
zusammensetzt, bzw. seine Eigenschaften verteilt sind, desto un-
sicherer wird die Aussage, die aus den Eigenschaften, die an einer 
Stichprobe bestimmt wurden, abgeleitet werden kann. Durch 
eine Erhöhung der Anzahl der Stichproben lässt sich die Aussa-
gesicherheit steigern. Dieser Möglichkeit sind aber aus Gründen 
des damit verbundenen Aufwandes Grenzen gesetzt. In der Pra-
xis wird man sich daher bei der Bewertung von Verdachtsflä-
chen und schädlichen Bodenveränderungen immer mit erhebli-
chen Unsicherheiten abfinden müssen. 
 

(4) Diese Unsicherheiten dürfen jedoch nicht unkontrolliert sein, 
wenn verantwortliche Entscheidungen auf dieser Grundlage ge-
troffen werden müssen. Zwar lässt sich nicht pauschal eine be-
stimmte Anzahl von Analysen angeben, die eine hinreichende 
Aussagesicherheit liefert. Viel zu unterschiedlich können die Ge-
gebenheiten des Einzelfalles sein und auch die Fragestellung 
kann Anforderungen an die Aussagesicherheit beinhalten. Es 
gibt jedoch einige Grundsätze dazu, wie z. B. �Zkeine Entschei-
dung auf Grundlage einer einzelnen Analyse�[. Sorgfältige Be-
obachtungen und deren Dokumentation bei der Probenahme 
können wichtige Hinweise zur Homogenität des beprobten Me-
diums liefern. Die Anwesenheit des Gutachters bei der Proben-
ahme ist dafür eine wichtige Voraussetzung.  
 

(5) Bodenluft und Grundwasser bewegen sich im Boden. Dadurch 
sind die darin auftretenden Stoffkonzentrationen räumlich 
gleichmäßiger verteilt als in der Bodenmatrix. Sie unterliegen 
aber an einer bestimmten Probenahmestelle stärker zeitlichen 
Veränderungen. Ohne diese Schwankungen zumindest größen-
ordnungsmäßig zu kennen, sind einmalige Messungen kaum be-
wertbar und daher durch wiederholte Messungen zu verifizieren. 
Diese Zeitreihen sollten mindestens fünf vergleichbare Einzel-
werte umfassen. Die Abstände zwischen den einzelnen Messun-
gen müssen zunächst kürzer sein als die Schwankungen, die beo-
bachtet werden sollen. Ist deren Periode erst einmal bekannt, 
sind größere Beobachtungsintervalle planbar. 

 

Inhomogenität beeinflusst  

Aussagesicherheit 

Unsicherheiten müssen  

kontrolliert werden 

Repräsentativität von  

Bodenluft- und  

Grundwasserproben 
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Kontaminationshypothese  

zur Stoffverteilung 

Konzentrationsverteilung  

im Boden 

(6) Jede Messstelle stört die chemischen Eigenschaften von Boden-
luft und Grundwasser am Ort der Entnahme mehr oder weni-
ger. Um diesen Einfluss gering zu halten, wird meist vor der 
Probenahme ein definiertes Volumen abgesaugt bzw. abge-
pumpt. Je nach Durchlässigkeit des Bodens ergibt sich dabei ein 
mehr oder weniger großer Einzugsbereich für die Probe. Ob die 
Eigenschaften des Mediums in diesem Einzugsbereich bereits 
variieren, lässt sich oft durch geeignete Messungen vor Ort be-
urteilen, z. B. durch fortlaufende Messung der elektrischen Leit-
fähigkeit oder anderer Parameter beim Abpumpen einer 
Grundwassermessstelle. 

 

(7) Analysenwerte der festen Bestandteile des Bodens können auf 
kurze Distanz erheblich schwanken. Um die Reichweite der 
Aussage einer Probe einschätzen zu können, ist daher auch eine 
konkrete Vorstellung der Art der Entstehung einer Kontamina-
tion (durch Versickern einer Flüssigkeit, durch Vergraben fester 
Stoffe, durch luftgetragene Immission usw.) als Bestandteil der 
Kontaminationshypothese von großer Bedeutung. 

 

(8) Die tatsächliche Verteilung der Schadstoffkonzentrationen in 
den Umweltmedien unterliegt charakteristischen Mustern, die 
nur von Sachverständigen zu beurteilen sind. Die gemessenen 
Konzentrationswerte stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus 
dem tatsächlich auf der Liegenschaft vorhandenen Wertespekt-
rum dar. Es ist dabei unwahrscheinlich, dass der höchste gemes-
sene Wert tatsächlich dem höchsten vorkommenden Wert ent-
spricht. Dies wird in der Praxis gern übersehen. Andererseits 
wird auch selten beachtet, dass sehr hohe Werte nur vereinzelt 
auftreten. Häufige Aussagen wie �Zes wurden Werte bis zu xxx 
mg/kg gemessen�[ sind zwar nicht inhaltlich falsch, suggerieren 
aber in der Regel eine weit höhere als tatsächlich vorhandene 
Gefahr. Insbesondere bei inhomogenen Böden ist es zutreffen-
der, im Sinne der LAGA-Richtlinie PN98 statt von �Zrepräsentati-
ven Proben�[ besser von �ZBodenchemismus charakterisierenden 
Proben�[ zu sprechen. 
 

Abpumpen vor der  

Probenahme 
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Wichtig für die Entscheidungsfindung ist eine Information über 
die Spannweite der vorkommenden Konzentrationen sowie 
über die vorhandenen und mobilisierbaren Schadstoffmengen. 
Das nur vereinzelte Auftreten hoher Konzentrationen ist anders 
zu bewerten als z. B. viele erhöhte Werte, selbst wenn diese be-
stimmte Extremwerte nicht erreichen. Der arithmetische Mit-
telwert einer Messreihe kann z. B. eine überhöhte Konzentra-
tion vortäuschen, wenn bei geringer Anzahl von Messungen zu-
fällig sehr hohe Messwerte aus dem Verteilungsspektrum er-
fasst wurden. Sehr hilfreich sind in diesem Zusammenhang 
Darstellungen der gemessenen Werte in Histogrammen oder 
anderen Darstellungen der Häufigkeitsverteilung. 
 

(9) Bei Analysen des festen Bodens ist immer zu beachten, ob sich 
das Ergebnis auf den feldfrischen Boden oder die Trockensub-
stanz, auf das Bodenvolumen oder die Bodenmasse, auf den Ge-
samtboden oder auf die Feinfraktion bezieht. Allein durch un-
terschiedliche Bezugsgrößen können erhebliche Konzentrati-
onsunterschiede zustande kommen (s. auch Anhang A-2.5). 

 

 
Praxishinweise für die Bewertung 

(1) Bei der Bewertung durch numerischen Wertevergleich sind  
u. a. folgende Aspekte zu beachten: 

 
1. Eine chemische Analyse ist wie jede Messung mit verfah-

rensbedingten Messunsicherheiten verbunden, d. h., Wie-
derholungsmessungen einer Messgröße (eines Parameters) 
führen zu mehr oder weniger abweichenden Werten. Die 
Streubreite der Messwerte an einem Messobjekt (einer 
Probe) kann je nach Messverfahren und Konzentrations-
bereich kleiner als ein Prozent des Messwertes, aber auch 
ein Vielfaches des Messwertes sein, ohne dass die Messung 
als falsch zu bezeichnen wäre. Dies gilt sinngemäß auch 
für Doppelbestimmungen. 
 
Daher ist es zur Beurteilung von Analysenwerten wichtig, 
mit dem Wert auch eine Angabe über die Messunsicher-
heit zu erhalten. Weitere Konsequenz daraus ist, dass diese 
Unschärfen der Analysenwerte auch bei der Anwendung 
von Prüfwerten, Maßnahmenwerten, Sanierungszielwer-
ten usw. berücksichtigt werden müssen. 

5.2.3.4 

 

 

Bezugsgrößen der  

Analysenergebnisse 

Bewertung durch  

numerischen Vergleich 

Messunsicherheit 
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Repräsentativität 

Vergleichbarkeit von 

Analysemethoden 

2. Analysenergebnisse sind vom Probenahmeverfahren, von 
der Probenvorbehandlung, vom chemischen Aufschluss-
verfahren und von der Analysemethode abhängig. Der 
Vergleich mit Wertelisten ist daher nur zulässig, wenn ge-
sichert ist, dass für die Werte der Liste diese Randbedin-
gungen die gleichen bzw. zumindest vergleichbare sind. 
Dies wird in der Praxis oft übersehen. Das BBodSchG for-
dert daher in § 8 (3), dass mit der Festlegung von Prüf-, 
Maßnahmen- und Vorsorgewerten auch Bestimmungs-
verfahren und �ZAnforderungen an eine repräsentative 
Probenahme, Probenbehandlung und Qualitätssicherung�[��
festgelegt werden. Dies wurde bisher in der BBodSchV nur 
zum Teil umgesetzt. So ist z. B. nicht festgelegt, wie eine 
repäsentative Probenahme durchzuführen ist. Dies ist 
konsequent und sachlich angemessen, da in Anhang 1 der 
BBodSchV bestimmt wird, dass sich das Vorgehen bei der 
Probenahme nach den Gegebenheiten des Einzelfalls rich-
ten muss. Damit sind Prüf- und Maßnahmenwerte für 
eine Gefahrenbeurteilung durch numerischen Wertever-
gleich nur eingeschränkt anwendbar. Vorsorgewerte sind 
ohnehin nicht für die Gefahrenbeurteilung geeignet. 
 

3. Im Bereich der Umweltanalytik, insbesondere für das Me-
dium Boden, werden ständig neue Analyseverfahren ent-
wickelt bzw. bestehende Verfahren verbessert, um sichere 
und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Wird jedoch ein 
neues normiertes Verfahren (z. B. als DIN, DEV, ISO) offizi-
ell eingeführt, mit dem z. B. im Vergleich zum bisherigen 
Verfahren nicht nur (leicht freisetzbare) Teilmengen eines 
Stoffes, sondern der gesamte Stoffgehalt erfasst werden 
kann, muss dies eine kritische Überprüfung und ggf. Ände-
rung der Maßstäbe zur Folge haben. Unterbleibt dieser Ab-
gleich, kann es vorkommen, dass die Entscheidung über 
eventuell notwendige Maßnahmen ausschließlich vom 
verwendeten Analyseverfahren abhängig ist (Beispiel: 
Analyse von MKW). 
 

4. Ergebnisse von Laboranalysen charakterisieren die jeweils 
untersuchte (homogenisierte) Laborprobe, die nur einen 
Teil der im Gelände gewonnenen Probe umfasst. Für die 
Ergebnisdarstellung wird in der Regel der an der Labor-
probe bestimmte Wert dann auf die Umgebung der Probe-
nahmestelle im Gelände übertragen.  
 

Vergleichbarkeit von Werten  

nur bei vergleichbaren 

Prüfverfahren 
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Es wird angenommen, dass diese Umgebung die gleichen 
Werte aufweist. Dies ist in der Praxis sicher nur mit Ein-
schränkungen gegeben, insbesondere wenn Kontaminati-
onen abgegrenzt werden sollen, also kontaminierter Bo-
den dicht neben nicht kontaminiertem liegt. 
 

5. Die Genauigkeit der Aussage eines einzelnen Analysen-
wertes hängt ganz entscheidend von der Homogenität des 
beprobten Materials (Aufschüttung, Abfall, natürlicher 
Boden, Wasser, Luft) und der Repräsentativität der ent-
nommenen Probe ab. Dies ist bei der Bewertung zu be-
rücksichtigen. Daher werden als Grundlage für die beson-
ders kritischen Entscheidungen Doppelbestimmungen 
bzw. Doppelbeprobungen gefordert (s. Anhang A-2.5). 
 

6. Die Konzentration eines Schadstoffes erlaubt keine Rück-
schlüsse auf: 
 

 
�§ die vorhandene Stoffmenge, 
�§ die Mobilität, 
�§ die Freisetzungsrate, 
�§ die Dauer der Freisetzung, 
�§ die Ausbreitungsmöglichkeiten am Standort 

und damit keine Aussage über die Expositionsintensität 
und Expositionsdauer der Schutzgüter. Die  
Schadstoffkonzentration als einziges Bewertungs-krite-
rium ist daher zur abschließenden  
Gefährdungsabschätzung nicht ausreichend. 

 
 
 

7. Gemäß § 8 BBodSchG sind Prüf- und Maßnahmenwerte 
�Zunter Berücksichtigung der Bodennutzung�[ anzuwen-
den, d. h., differenziert nach verschiedenen Wirkungspfa-
den. Anhang 1 der BBodSchV legt nutzungsorientierte Be-
probungstiefen fest, für die die Prüf-, Maßnahmen- und 
Vorsorgewerte gelten. Sollen diese Werte zur Beurteilung 
herangezogen werden, sind daher die Vorgaben zur Be-
probungstiefe zwingend zu beachten. 
 
 

Die Konzentration ist nicht das 

einzige Bewertungskriterium 

Absicherung der  

Analysenergebnisse bei  

kritischen Entscheidungen 

Beprobungstiefe abhängig  

von der Nutzung 
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Es ist bedauerlicherweise Stand der Praxis, diese Ein-
schränkungen zu ignorieren und unabhängig von der 
Entnahmetiefe die Analysenergebnisse anhand von Bo-
denprüfwerten zu beurteilen. Dieses Vorgehen kann zu 
Fehlentscheidungen führen. 
 
Für eine abfallrechtliche Beurteilung ist der betroffene 
Boden repräsentativ zu beproben.  
 
Wenn nicht auszuschließen ist, dass die zu Beginn der Un-
tersuchung vorhandene Geländeoberfläche bei der späte-
ren Nutzung verändert wird, ist dies bei der Festlegung 
der Beprobungstiefe zu berücksichtigen. Wird z. B. ein Teil 
des Bodens abgeschoben oder aus einer Baugrube ausge-
hoben, so ist im Allgemeinen eine Untersuchung allenfalls 
in abfallrechtlicher Hinsicht oder zur Entscheidung über 
Arbeitsschutzmaßnahmen sinnvoll, nicht aber eine Un-
tersuchung zur Gefährdungsabschätzung für die zukünf-
tige Nutzung. Wird z. B. eine Fläche vor ihrer Folgenut-
zung durch eine Anfüllung abgedeckt, so ist es wenig 
sinnvoll, sie vorher im Hinblick auf eine Gefährdung 
durch Staubverwehung zu untersuchen. 
 
Wenn zum Zeitpunkt der Untersuchungen die zukünftige 
Nutzung noch nicht bekannt ist, können entsprechend 
keine nutzungsbezogenen Prüfwerte verwendet werden. 
Allgemeingültige Prüfwerte widersprechen jedoch der 
Definition des BBodSchG. Ob die vielfach geübte Praxis, in 
solchen Fällen die sensibelste denkbare Nutzung anzu-
nehmen, angemessen ist, ist im Einzelfall vor der Festle-
gung eines Untersuchungsprogramms zu prüfen und zu 
begründen. 
 

8. In der Praxis wird die tatsächlich im Boden vorkom-
mende Werteverteilung mit einer einzelnen Zahl (Orien-
tierungswert) verglichen. Im Einzelfall ist zu entscheiden, 
ob die Konzentration eines Schadstoffes im Boden über 
das arithmetische oder geometrische Mittel, den Median, 
das 90- oder 95-Perzentil oder andere Repräsentanz-Ab-
leitungen für den Vergleich mit den Prüf- oder Maßnah-
menwerten heranzuziehen ist. 
 

Beprobungstiefe abhängig  

von der Nutzung 
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Möglichkeiten sachgerechter  

Bewertung 

Bewertung ist nicht allein  

durch numerischen Wert  

zulässig 

Besonderheiten bei 

aufsummierten Werten 

9. Bei aufsummierten Parametern für einzelne Stoffgruppen 
(z. B. BTEX, LHKW, PAK, PCB) müssen die Einzelstoffe, die 
zur Bildung des Summenwertes zu erfassen sind, für Ana-
lysenergebnis und Bewertungsmaßstab einheitlich sein. 
Dies ist in der Praxis häufig nicht der Fall. 
 
Z. B. ist bei BTEX die Anzahl der Einzelstoffe im Anhang 2 
der BBodSchV festgelegt. Dabei handelt es sich nicht, wie 
nach der Abkürzung zu erwarten wäre, um Benzol, Toluol, 
Ethylbenzol und Xylole, sondern zusätzlich auch um Styrol 
und Cumol. Bei PAK sind sogar mehrere Varianten bei der 
Zusammenstellung der Einzelstoffe möglich. 
 

(2) Fazit: Bewertungen allein auf der Basis numerischer Vergleiche 
(gemessener Wert größer oder kleiner Wertemaßstab) sind 
nicht sachgerecht. Zwar kommt den gemessenen Schadstoff-
konzentrationen eine große Bedeutung zu (schließlich sind sie 
die Auslöser der schädlichen Auswirkungen), die Formulierung 
der BBodSchV �Zdie Ergebnisse der orientierenden Untersu-
chungen/Detailuntersuchung sind nach dieser Verordnung un-
ter Beachtung der Gegebenheiten des Einzelfalls insbesondere 
auch anhand von Prüf-/ Maßnahmenwerten zu bewerten�[ stellt 
aber ausdrücklich klar, dass nicht die Werte allein das Maß sind. 
Dabei werden der Bewertung nach der orientierenden Untersu-
chung die Prüfwerte und der Bewertung nach der Detailunter-
suchung (also der Gefährdungsabschätzung) die Maßnahmen-
werte �Zinsbesondere�[ zugeordnet (§ 4 BBodSchV). 
 

(3) Die Bewertung: �ZWeil der (an anderer Stelle pauschal festge-
legte) Wert überschritten wurde, muss ...�[ ist also nicht akzepta-
bel. 
 
Eine geeignete Form wäre z. B.: �ZUnter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten des Einzelfalles (diese sind explizit zu benennen) 
sind Schadstoffkonzentrationen oberhalb eines Wertes von xxx 
nicht tolerierbar, daher muss ...�[. Dabei ist dieser Wert nicht ir-
gendein Listenwert, sondern ein für den Einzelfall festgelegter 
Schwellenwert, für den zusätzlich definiert werden muss, wann 
er von einem Messwert als überschritten gilt und wie viele ext-
reme Einzelwerte ihn ggf. überschreiten dürfen. 
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Sicherheit beim  

Unterschreiten gesetzlich defi-

nierter Werte 

5.2.4 

 

5.2.4.1 
 

 

Die Festlegung dieses Schwellenwertes muss dabei nach den 
Vorgaben der BBodSchV bzw. nach der �ZBekanntmachung über 
Methoden und Maßstäbe für die Ableitung der Prüf- und Maß-
nahmenwerte nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV)�[ (Bundesanzeiger Nr. 161a vom 28.08.1999) 
erfolgen. 
 
Ausgehend von dem Szenario, für das der betreffende Prüf- bzw. 
Maßnahmenwert festgelegt wurde, werden die Abweichungen 
der Gegebenheiten des Einzelfalles davon herausgearbeitet und 
die Gefahrenschwelle dadurch angepasst. Der Schwellenwert 
des Einzelfalles liegt dann mehr oder weniger deutlich über dem 
Prüf- oder Maßnahmenwert. 

 
(4) Auf der anderen Seite ist aufgrund der Ableitung der Prüf- und 

Maßnahmenwerte als allgemeine Gefahrenschwellen deren Un-
terschreitung eine ausreichende Sicherheit. Ist nach den Ergeb-
nissen der orientierenden Untersuchung ein Prüfwert sicher 
unterschritten, so ist für alle Einzelfälle bezüglich des betreffen-
den Parameters und Wirkungspfades keine schädliche Boden-
veränderung anzunehmen. Weitere Maßnahmen sind nicht er-
forderlich. Wird nach der Detailuntersuchung der relevante 
Maßnahmenwert unterschritten, so ist in der Regel ebenfalls da-
von auszugehen, dass keine schädliche Bodenveränderung vor-
liegt. 

 

 

Berücksichtigung natürlicher  
Schadstoffminderungsprozesse 

Grundlagen 

(1) In den letzten Jahren wurde in Deutschland immer ausführli-
cher über den natürlichen Rückhalt und Abbau von Schadstof-
fen in Böden und Grundwasser diskutiert. Sicher ist, dass dieser 
Rückhalt und Abbau seit jeher existiert, auch wenn diese Pro-
zesse bisher in Deutschland nicht ausreichend berücksichtigt 
wurden. Im US-Amerikanischen Raum ist dagegen schon seit 
langem von �Znatural attenuation�[ (NA) die Rede. �ZNatural at-
tenuation�[ steht gem. Definition der EPA (Environmental Pro-
tection Agency �” amerikanische Umweltbehörde) für die natür-
liche Reduzierung der Schadstoffexposition in seiner Gesamt-
heit.  

 

Positionspapier der  

LABO (2009) 
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Standortgegebenheit,  

keine Sanierungsmaßnahme 

 
Begriffsdefinitionen, Betrachtungen zur rechtlichen  
Einordnung und Empfehlungen für die praktische  
Vorgehensweise sind übersichtlich im Positionspapier  
�VBerücksichtigung natürlicher Schadstoffminderungsprozesse 
�¤�¯�Ç���«�¯�ö�����Ù���Ù�—�ú���¯�à�¤�¯�—�ö�¤�¯�Ç�����à�¿�W der LABO (Bund-/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Bodenschutz) zusammengestellt (vom 
10.12.2009):  
 
www.labo-deutschland.de 

 
 
 

(2) Das Positionspapier zeigt einen Weg auf, wie die zuständigen Bo-
denschutzbehörden ihr Ermessen ausüben können und im Rah-
men der Verhältnismäßigkeitsprüfung von Maßnahmen über 
die Beobachtung von natürlichen Schadstoffminderungsprozes-
sen auf der Basis eines sog. �ZMNA-Konzepts�[ entscheiden kön-
nen. Es wird jedoch auch verdeutlicht, dass es sich hierbei immer 
um eine Einzelfallentscheidung handelt, die in enger Abstim-
mung zwischen Pflichtigem und Behörde getroffen werden 
sollte. 
 

 
Neben dem Positionspapier der LABO bieten die  
Internetseiten des BMBF-Förderschwerpunktes KORA  
(�VKontrollierter natürlicher Rückhalt und Abbau von  
Schadstoffen bei der Sanierung kontaminierter Böden und 
Grundwässer�W) unter  
 
www.natural-attenuation.de 
 
einen guten Einstieg zur Suche nach speziellen  
Informationen. 

 
 
 

(3) Natürliche Schadstoffminderungsprozesse sind bei der Gefähr-
dungsabschätzung als Standortgegebenheit (wie z. B. die Geolo-
gie oder Hydrogeologie) zu betrachten und stellen damit keine 
Sanierungsmaßnahme dar, sondern sind Teil der Gefährdungs-
abschätzung. D. h., bereits in der Phase II müssen sie wie alle an-
deren Standortgegebenheiten im erforderlichen Umfang unter-
sucht und gewürdigt werden. Grundsätzlich ist auch in der was-
serungesättigten Bodenzone der natürliche Abbau und Rückhalt 
von Schadstoffen bei der Gefährdungsabschätzung zu berück-
sichtigen. 
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Wichtige  

Untersuchungsparameter im 

Grundwasser 

Abschätzung des  

Abbaupotenzials 

Zeitlich gestaffelte  

Untersuchungen notwendig 

Spezielle Parameter bei  

Kontaminationen durch  

Vergaserkraftstoffe 

Praxisbezogene Anwendung 

(1) Natürliche Rückhalte- und Schadstoff-Abbauvorgänge sind da-
hingehend zu beurteilen, ob sie für eine wirtschaftliche Gefah-
renbeseitigung kontrolliert eingesetzt werden können. 
 

(2) Zum Abbau von organischen Schadstoffen (z. B. MKW, BTEX, 
LHKW, PAK, Nitroaromaten) ist eine ausreichende Verfügbar-
keit von Elektronenakzeptoren in der gesättigten Bodenzone 
erforderlich. Die Ermittlung des Abbaupotenzials erfolgt im 
Rahmen der Grundwasseruntersuchung. Sofern nicht bereits 
Kenntnisse bezüglich der Grundwasserbeschaffenheit vorliegen, 
sind folgende Parameter zu ermitteln: 
 

1. pH-Wert, Leitfähigkeit, Redoxpotenzial, Sauerstoff,  
Nitrat, Sulfat, Phosphat und Kohlenstoffdioxid 

2. Ergänzend ggf. Eisen II, Mangan II, Ammonium,  
Methan, Eisen III, Mangan IV, DOC und Säurekapazität 

 
(3) Signifikante Differenzen zwischen den Konzentrationen im un-

belasteten Anstrom und den Konzentrationen im belasteten Be-
reich dienen als Nachweis für stattfindende Abbauprozesse im 
Grundwasserleiter und ermöglichen eine Abschätzung des Ab-
baupotenzials.  

 
(4) Der Nachweis, dass ausreichend Abbaupotenzial zur Verfügung 

steht, muss kontinuierlich erbracht werden. Dazu sind zeitlich 
gestaffelte Untersuchungen zu vergleichbaren Bedingungen 
notwendig. Im Zuge dieser Untersuchungen kann der Umfang 
auf die wesentlichen Parameter, die für den jeweiligen Standort 
an den Abbauprozessen beteiligt sind, reduziert werden. 
 

(5) Seit den 1980er Jahren wird in Deutschland Methyl-tertiär-
butylether (MTBE) zur Verbesserung von Vergaserkraftstoffen 
eingesetzt (in den USA bereits wesentlich eher). Dieser Stoff ist 
biologisch kaum abbaubar und kann sich gut in Grund- und 
Oberflächengewässern ausbreiten. Er ist daher von besonderer 
Relevanz für Trinkwassernutzungen. Die LAWA (2004) emp-
fiehlt einen Geringfügigkeitsschwellenwert von 15 µg/l MTBE 
und die Analyse nach dem Verfahren der DIN 38407-9.  

 

Nutzen natürlicher  

Gegebenheiten 

5.2.4.2 
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In jüngster Zeit wird der Einsatz von MTBE in Kraftstoffen auf-
grund von Steuervergünstigungen für Bio-Kraftstoffe fast voll-
ständig durch Ethyl-tertiär-butylether (ETBE) ersetzt. Dieser 
Stoff hat aus Sicht des Grundwasserschutzes ähnlich problemati-
sche Eigenschaften wie MTBE. Bei Kontaminationen durch Ver-
gaserkraftstoffe sind die laboranalytischen Untersuchungen der 
Nutzungshistorie des Standortes anzupassen und erforderlichen-
falls auch die Parameter MTBE und ETBE zu berücksichtigen. 
Weitere Informationen über den Einsatz von MTBE sind in der 
Schadstoffdatenbank SINA zu finden. 

 

(6) Wenn aufgrund der Gefährdungsabschätzung keine Sanierung 
notwendig ist, kann die Beseitigung der mobilen Phase unter 
Kostengesichtspunkten sinnvoll sein. Wird die mobile Phase 
(Schadstoffquelle) nicht beseitigt, ist unter Umständen mit un-
überschaubaren Überwachungszeiträumen im Rahmen der Ge-
fährdungsabschätzung zu rechnen. Diese Kosten (Beprobung, 
Analytik, gutachterliche Leistungen) können den finanziellen 
Aufwand für eine Beseitigung der mobilen Phase mit zeitlich be-
grenzter Nachsorge/Überwachung übersteigen, so dass jeweils 
eine Einzelfallbetrachtung notwendig ist. 

 

 

Sickerwasserprognose 
 

(1) �ZZur Bewertung der von Verdachtsflächen oder altlastenver-
dächtigen Flächen ausgehenden Gefahren für das Grundwasser 
ist eine Sickerwasserprognose zu erstellen�[ (§ 4 (3) Satz 1 
BBodSchV). Dabei ist die Sickerwasserprognose nach § 2 
BBodSchV als eine �ZAbschätzung�[ definiert, nicht als eine Mes-
sung. Die Sickerwasserprognose muss beantworten, welche 
Stoffmengen und Konzentrationen aktuell und vor allem in Zu-
kunft das Grundwasser erreichen können. Die BBodSchV stellt 
eine Reihe von Möglichkeiten vor und nennt eine Vielzahl von 
zu beachtenden Randbedingungen. Sie gibt aber keine konkrete 
Vorgehensweise vor und fordert damit konsequent, die kom-
plexe Natur des Pfades Boden-Grundwasser mit einem für den 
Einzelfall begründeten Vorgehen zu erkunden und zu bewerten. 

Beseitigung der  

mobilen Phase unter  

Kostengesichtspunkten 

5.2.5 

 

 

Gesetzliche  

Anforderung 
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Empfehlung  

zur Vorgehensweise 

(2) Zur Unterstützung des Vollzugs wurden von der LABO Arbeits-
hilfen zur Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersu-
chungen (Stand Juli 2003) und bei Detailuntersuchungen (Stand 
Oktober 2006) erarbeitet und unter www.labo-deutschland.de 
veröffentlicht. Diese Arbeitshilfen berücksichtigen bereits vorher 
bei einzelnen Bundesländern vorliegende Unterlagen und sind 
bundesweit abgestimmt. Sie geben konkrete Hinweise zu Unter-
suchungsmethoden und Bewertungsansätzen, stellen umfang-
reiche Anforderungen an Inhalte und Qualität von Sickerwasser-
prognosen und enthalten zudem zahlreiche weitergehende Lite-
raturhinweise. 
 

(3) Auf dieser Grundlage kann zusammenfassend folgende be-
währte Vorgehensweise empfohlen werden: 

 

 
1. Hinreichend genaue Untersuchung der  

Standortbedingungen 
 

2. Aufstellen einer möglichst plausiblen  
Stoffmengenbilanzierung: Wie viel wurde auf welchem 
Wege in den Boden eingetragen? Wie viel ist dort noch 
vorhanden? Wie viel kann wo im tieferen Untergrund noch 
�V�¿�¯�º�—�à�¿�¯�à�W sein? Wie viel ist schon lange mit dem Grund-
wasser verlagert worden usw.? 
 

3. Ergänzung und Absicherung dieser Überlegungen durch 
an den Einzelfall angepasste Untersuchungen und ggf. 
überschlägige Berechnungen nach den  
Arbeitshilfen der LABO 

 
 
 

(4) Die für die Entscheidung des Einzelfalls erforderlichen Informa-
tionen müssen mit Sachverstand und Weitblick erarbeitet wer-
den, ohne sich in wissenschaftlicher Grundlagenforschung zu 
verlieren. Nicht die �Zsinnvollen�[ und �Zwünschenswerten�[��Unter-
suchungen sind zu beauftragen, sondern die �Zerforderlichen�[ 
und �Zangemessenen�[. 

 

Arbeitshilfen der LABO 
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Randbedingungen 

Bodenluft-Untersuchung  

zum Erkunden, nicht zum  

Bewerten 

Keine Rückschlüsse auf die  

Gehalte im Boden oder 

Grundwasser 

 

Besonderheiten bei 

leichtflüchtigen Stoffen 

Bodenluft-Untersuchungen 

(1) Gase (Methan, Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Vinylchlorid 
usw.) verteilen sich relativ rasch und gleichmäßig im offenen Po-
renraum des Bodens. Leichtflüchtige Substanzen hingegen (Ben-
zol, Toluol, Xylole, chlorierte Kohlenwasserstoffe usw.) liegen bei 
normalen Bodentemperaturen als Flüssigkeiten vor und treten 
aufgrund ihres hohen Dampfdrucks nur anteilig in die Bodenluft 
über. Dabei entstehen komplexe Übergänge zwischen flüssiger 
Phase der Substanz, Bodenluft, Bodenlösung, evtl. vorhandenen 
weiteren flüssigen Schadstoffen und den verschiedenen Festsub-
stanzen der Bodenmatrix, bei denen sich Gleichgewichte oft erst 
nach längerer Zeit oder auch gar nicht einstellen. So lange sich 
Schadstoffe ausbreiten, kann kein Gleichgewicht bestehen. 
 

(2) Die Ergebnisse von Bodenluftuntersuchungen auf leichtflüch-
tige Substanzen sind sehr stark von den aktuellen Standort- und 
Wetterbedingungen (inkl. Luftdruck, Temperatur, Bodenfeuchte, 
Lösungsvermittler usw.) und der Probenahmemethode abhän-
gig, die nicht so weit standardisierbar ist, dass die Ergebnisse al-
ler Messungen vergleichbar sind. Zwar lässt sich bei mehreren 
nacheinander mit der gleichen Methode durchgeführten Mes-
sungen gut feststellen, wo die höchsten und wo die niedrigsten 
Werte angetroffen wurden. Es lässt sich aber nicht sicher fest-
stellen, ob die bei Messungen zu einem anderen Zeitpunkt oder 
mit einer anderen Methode ermittelten Werte tatsächlich eine 
Veränderung im Boden belegen. 
 

(3) Die Untersuchung der Bodenluft ist ein wichtiges Instrument 
zum Überprüfen der Kontaminationshypothese, dass leicht-
flüchtige Schadstoffe (insbesondere LHKW und BTEX) vorhan-
den sind, und zum Erkunden der räumlichen Schadstoffvertei-
lung. Bodenluft-Messergebnisse sind relativ und nicht zur Ge-
fährdungsabschätzung geeignet. 

 

(4) Bodenluft-Messergebnisse sind auch nicht geeignet, Rück-
schlüsse auf Schadstoffgehalte im Boden oder im Grundwasser 
zu ziehen. Korrelationen können zwar vorhanden sein, können 
aber auch völlig fehlen. Zahlreiche Messungen an verschiedenen 
Standorten zeigen immer wieder, dass man der Versuchung, von 
z. B. hohen Bodenluftwerten auf hohe Bodenwerte zu schließen 
oder von niedrigen auf niedrige, nicht nachgeben sollte. Das Ri-
siko einer Fehlbewertung ist unkalkulierbar hoch (siehe auch 
Anhang A-2.5).  

 
 

5.2.6 
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Grundwasser-Untersuchungen 

Auch die Analysenergebnisse von Grundwasserproben lassen sich 
nur interpretieren und bewerten, wenn bekannt ist, woher die Pro-
ben stammen und welche Abschnitte eines Grundwasserkörpers sie 
repräsentieren. Dazu müssen  
 
 

�§ die Errichtung von Grundwassermessstellen, 
�§ die hydraulische und hydrochemische Charakterisierung  

der Messstellen, 
�§ die Grundwasserprobenahme und 
�§ die begleitenden Messungen zur Probenahme  

 
 
sorgfältig und fachgerecht geplant, durchgeführt und dokumentiert 
werden. 
 
Mit der Planung einer Grundwassermessstelle ist sicherzustellen, 
dass sie den für die vorgesehenen Untersuchungen erforderlichen 
Einzugsbereich erfasst, auch bei wechselnden Grundwasserständen. 
Notwendiger Bestandteil der Dokumentation sind auch  
hydrogeologische Skizzen zur Anbindung der Messstelle an den 
Grundwasserleiter. 
 
Die Bohrarbeiten zur Errichtung der Grundwassermessstelle sind in 
der Regel geowissenschaftlich zu begleiten. Es ist sicherzustellen, 
dass eine geologische Profilaufnahme vorgenommen wird. Zu Be-
ginn des Betriebs einer Grundwassermessstelle sind mit Hilfe geeig-
neter Verfahren ihre hydraulischen und hydrochemischen Eigen-
schaften zu ermitteln. Dazu gehört eine Grundwasserprobenahme 
zur Erstcharakterisierung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 112. Die 
Feldparameter/Vor -Ort-Parameter (Wassertemperatur, Sauerstoff-
gehalt, Redoxpotential, elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Witte-
rungsangaben) sind während der Grundwasserprobenahme konti-
nuierlich aufzuzeichnen. Zudem sind innerhalb der Messstelle Pro-
file der Temperatur und der elektrischen Leitfähigkeit vor und nach 
der ersten Probenahme aufzunehmen sowie evtl. vorhandene verti-
kale Strömungen zu überprüfen. 

5.2.7 
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Der fertiggestellte Ausbau einer Grundwassermessstelle ist in der 
Regel durch eine geophysikalische Vermessung zu überprüfen. So-
fern im Einzelfall darauf verzichtet wird, ist dies in der Messstellen-
dokumentation zu vermerken und zu begründen. Bei unsicherer 
Schichtenfolge kann auch eine geophysikalische Bohrlochvermes-
sung zur Optimierung des Ausbaus der Grundwassermessstelle er-
forderlich werden. 
 
Zustand und Funktionsfähigkeit einer Grundwassermessstelle 
müssen für die Dauer ihrer Nutzung sichergestellt sein. Bestehen 
Zweifel an der Funktionsfähigkeit, insbesondere nach längeren 
Nutzungspausen oder bei auffälligem hydraulischem Verhalten  
(z. B. starke Wasserspiegelabsenkung trotz gut durchlässigem 
Grundwasserleiter), ist sie zu überprüfen und ggf. wiederherzustel-
len. Die chemische Analyse von Wasserproben, die aus nicht funk-
tionsfähigen Grundwassermessstellen gewonnen wurden, ist in der 
Regel nicht zweckmäßig. 
 
Insbesondere wenn zeitliche Entwicklungen der Grundwasserbe-
schaffenheit beobachtet werden sollen, ist sicherzustellen, dass ver-
gleichbare Wasserproben gewonnen werden. Hierzu sind die kon-
kreten Probenahmebedingungen und der Verlauf der Probenahme 
zu planen, zu beobachten und zu dokumentieren. Z. B. sind Pump- 
und Schöpfproben in der Regel nicht direkt vergleichbar, was bei 
Auswertungen und Bewertungen zu berücksichtigen und auf jeden 
Fall im Bericht zu erläutern ist. 
 
Anhang A-2.5 (Seite 11) verweist auf spezifische Normen und 
Richtlinien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Phase III: Sanierung 

5.3.1 Allgemeine Grundlagen 

Phasen der Sanierung 
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Phasen der Sanierung 

5.3 

5.3.1 

 

 

   Phase III: Sanierung 

       Allgemeine Grundlagen 

(1) Die Sanierung umfasst die Arbeitsschritte 
 
 

�§ der Sanierungsplanung (Phase IIIa) mit Formulierung der 
liegenschaftsinternen und -externen Sanierungsziele und 
die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes, 

�§ der Durchführung der Sanierung (Phase IIIb) und 
�§ der Nachsorge (Phase IIIc) als Erfolgskontrolle der  

Sanierung und ggf. Überwachung des andauernden  
Sanierungserfolges. Der Begriff Sanierung ist in § 2 (7) 
BBodSchG bundeseinheitlich definiert. 

 
 
 

(2) Das Sanierungsziel ist die Beseitigung von Gefahren und Gefah-
renpotenzialen gemäß geltender Rechtslage. Dies bedeutet im 
liegenschaftsinternen Bereich die Reduzierung der Schadstoffex-
position auf das für die Nutzung akzeptable Maß, wobei unter 
Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Aspekte auch 
eine Nutzungsbeschränkung in Betracht kommen kann. 
 

(3) Unter Berücksichtigung der Expositions- und Nutzungssituation 
des Einzelfalles kann auch der Verbleib von �ZRestbelastungen�[ 
akzeptabel sein. 

 

(4) Die Formulierung von Sanierungszielen und -zielwerten erfolgt 
in einem iterativen Prozess. Erste Vorstellungen zum Ziel einer 
Sanierung werden meist bereits bei der Gefährdungsabschätzung 
zusammen mit der Feststellung eines Sanierungsbedarfs geäu-
ßert. Diese �Zvorläufigen Sanierungsziele�[ müssen dann unter Be-
rücksichtigung umweltgesetzlicher, abfall- und planungsrechtli-
cher Festlegungen sowie ökologischer, technischer, wirtschaftli-
cher und sozialer Aspekte unter Beteiligung aller Betroffenen 
konkretisiert werden. Das verbal formulierte Sanierungsziel ent-
hält alle wesentlichen Eckpunkte, die für die konkrete Einzel-
maßnahme zur Abwendung der Gefahr erforderlich und ange-
messen sind. Dem verbal formulierten Sanierungsziel werden in 
der Regel zahlenmäßige Sanierungszielwerte zugeordnet. Diese 
beziffern Stoffkonzentrationen und/ oder -frachten und erlau-
ben eine Kontrolle des Sanierungserfolges. 

 

Festlegen von Sanierungszielen  

und Sanierungszielwerten 

Sanierungsziel 
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Sanierungsmaßnahmen 

(5) Dem verbal formulierten Sanierungsziel ist Priorität gegenüber 
fest definierten und damit unflexiblen Sanierungszielwerten ein-
zuräumen. Sanierungszielwerte sollten während Sanierungs-
maßnahmen einvernehmlich mit den zuständigen Behörden ab-
gestimmt und angepasst werden können, insbesondere dann, 
wenn das Sanierungsziel verwirklicht wurde, die ursprünglich 
festgelegten Sanierungszielwerte jedoch nur mit einem unver-
hältnismäßig hohen Aufwand zu erreichen sind.  

 

(6) Gem. Erlass des BMVBW BS 33-B1011-12/1 vom 22.01.2001  
(s. Anhang A-10) können behördlich geforderte Sanierungsziel-
werte unterhalb der Prüfwerte der BBodSchV seitens des Bundes 
nicht akzeptiert werden, da nach § 4 (2) BBodSchV bereits der 
Verdacht auf eine Gefahr insoweit ausgeräumt ist. Liegen im Ver-
gleich zu den Ableitungsannahmen günstige Vor-Ort-Gegeben-
heiten vor (z. B. günstige geologische oder hydrogeologische Ver-
hältnisse), kann der Sanierungszielwert auch höher angesetzt 
werden als die Prüfwerte oder gar die Maßnahmenwerte in der 
BBodSchV.  

 

(7) Zur Durchführung der Sanierung sind nach der oben beschriebe-
nen Zielstellung sowohl Sicherungsmaßnahmen als auch Dekon-
taminationsmaßnahmen geeignet, die unter dem Oberbegriff Sa-
nierungsmaßnahmen zusammengefasst werden. Eine weiterge-
hende Unterteilung findet sich in den Anhängen A-3.2.1 und A-
3.2.2. 

 
 

�§ Sicherungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die Schad-
stoffexpositionen langfristig verhindern bzw. auf ein  
tolerierbares Maß verringern, ohne sie zu beseitigen. Sie 
bewirken eine Unterbrechung der Wirkungspfade  
zwischen Schadstoff und Schutzgut. Zur Gewährleistung 
ihrer dauerhaften Funktion müssen Sicherungsmaßnah-
men, die in der Regel Bauwerke darstellen, in  
geeigneter Form überwacht und ggf. unterhalten werden. 

�§ Dekontaminationsmaßnahmen sind Maßnahmen, die 
eine Beseitigung oder Verminderung des Schadstoffge-
haltes bewirken. Ziel ist es dabei, die Schadstoffe  
abzubauen, zu zerstören oder in weniger problematische 
Verbindungen umzuwandeln. 

Sanierungsziele müssen 

angepasst werden können 

Sanierungszielwerte  

unterhalb der Prüfwerte  

sind nicht akzeptabel 



 

 

82 5   V E R F A H R E N S I N H A L T E 
 

S T A N D :  O K T O B E R  2 0 1 8         B F R  B O G W S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Dekontamination ist im BBodSchG als Beseitigung der Schad-
stoffe aus dem Boden definiert, nicht als Bodenbeseitigung. Da-
her ist unter Prüfung der Kriterien Eignung, Angemessenheit 
und Nachhaltigkeit der Dekontamination i. S. der o. g. Definition 
der Vorrang einzuräumen. Trotzdem ist die Umlagerung von 
belasteten Böden auch nach der geltenden Rechtsprechung eine 
Option zur Beseitigung der Gefahr am betroffenen Standort. Das 
Umweltgutachten 2004 des Rates von Sachverständigen für Um-
���¯�Ý���º�ú�—�Ã�¯�ä�����¯�Ë�þ�����Ë�ä���i�"�<���Ÿ�—�Ÿ���×�¯�«�ë�¥�È���«�—�ú�—�
�º���È�Ë�ä�?���Z���—�È�¯�ú���Ë�þ�����«�—���ë�ä��
auszugehen, dass in den nächsten Jahren weiterhin große Men-
gen an kontaminierten Böden nicht in Bodenbehandlungsanla-
gen behandelt, sondern auf diesen Deponien abgelagert werden, 
bei denen aufgrund der unzureichenden technischen Ausstat-
tung eine Gefahr der Freisetzung von Schadstoffen in die Um-
welt besteht. Der Umweltrat hatte bereits darauf hingewiesen, 
dass dies das Altlastenproblem eher in die Zukunft verschiebt als 
�Ý�ï�þ�����ˆ�a�]�n�;���™�—�—�—�;���i�"�<���œ�•�›�‰�<�[���z�Ë�ú�«���«�Ë�¯���G�ï�Ã�Ý�Ë�¥�È�Ú�¯�Ë�����«�¯�ú���n�ã�Ý�—�Ã�¯�ú�
�ä�Ã��
genutzt, sind in jedem Fall die Anforderungen des § 12 
BBodSchV zu beachten (Anforderungen an das Aufbringen und 
Einbringen von Materialien auf oder in den Boden). 
 

(9) Die erfassbaren Umweltauswirkungen der Sanierungsverfahren 
müssen außer dem Blick auf das Oberziel, die menschliche Ge-
sundheit vor verfahrensbedingten Emissionen zu schützen, öko-
logisch ganzheitlich betrachtet werden (s. § 6 Abs. 2 BBodSchG 
und Anhang 3 BBodSchV). In der Gesamtbilanz darf die Sanie-
rungsmaßnahme keine negativeren Auswirkungen haben, als 
die unbehandelt gelassene Kontamination. Hierzu sind im Sinne 
des § 6 Abs. 1 und 2 KrWG auch die externen Wirkungen einer 
Sanierungsmaßnahme zu betrachten bei 
 
 

�§ den zu erwartenden Emissionen, 
�§ dem Verbrauch der natürlichen Ressourcen, 
�§ dem Energieaufwand und 
�§ der Erzeugung neuer schadstoffbelasteter Abfälle. 

 
 
 

(10) Beim Bodenaustausch wird zwar der Standort �Zdekontami-
niert �[, nicht aber der Boden. Das Problem wird verlagert. Prob-
leme bereitet oft die Qualität des wieder eingebrachten Bodens. 
Dieser ist sorgfältig zu kontrollieren und der Einbau zu doku-
mentieren. 

Überprüfung der Nachhaltigkeit  

von Sanierungsmaßnahmen 

Umlagerung 

Neue Verunreinigungen durch 

 eingebauten Boden 
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Kontinuierliche Überprüfung  

von Sanierungsfällen  

unabdingbar 

Kostensicherheit bei 

Sanierungen 

(11) Bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, 
insbesondere bei der Auswahl von Sanierungsverfahren ist eine 
ökologische Bewertung gemäß den Grundsätzen des KrWG bzw. 
der §§ 5 und 6 der BBodSchV durchzuführen. 

 
(12) Nach dem KrWG und dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) 

sind Abfälle zu vermeiden und der Energieeinsatz zu minimie-
ren. Es sind daher bei einer möglichen Wahl unter verschiede-
nen Sanierungsverfahren diejenigen zu bevorzugen, bei denen 
keine oder nur geringe Abfälle entstehen (reine Umlagerungen 
nur aus Kostengründen werden dem gesetzlichen Anspruch 
nicht gerecht) und geringer Energieeinsatz (mittel- und unmit-
telbar; Transporte und Verfahrensaufwände) erforderlich ist. 

 
(13) Eine Sanierungsmaßnahme bedeutet wie jede Baumaßnahme 

Energieverbrauch, Massenbewegungen, Transport und Emissio-
nen und damit Eingriffe in den Naturhaushalt. Dem positiven 
Ertrag, dem Sanierungserfolg, stehen Kosten und mehr oder we-
niger gravierende Umweltauswirkungen gegenüber. Eine zu-
mindest überschlägige Bilanzierung der Auswirkungen einer Sa-
nierungsmaßnahme ist unverzichtbarer Bestandteil der metho-
dischen Auswahl bei der Sanierungsplanung. Bei der Entschei-
dung ist zu berücksichtigen, dass der Aufwand und das Ausmaß 
des Eingriffs in den Naturhaushalt geringer sein muss als der po-
sitive Sanierungsertrag. 

 
(14) Um den Ablauf einer Sanierungsmaßnahme beherrschbar und 

steuerbar zu machen, bedarf es einer soliden Datengrundlage. 
Das kontinuierliche Überprüfen des Entwicklungsprozesses ei-
ner schädlichen Bodenveränderung oder Grundwasserbelastung 
endet somit nicht mit der Phase II, sondern setzt sich in der Re-
gel über die gesamte Planungs- und Sanierungsphase fort. In 
vielen Fällen muss auf Basis der Überprüfungsergebnisse der Sa-
nierungsablauf iterativ angepasst werden.  

 

(15) Daraus folgt, dass bei der Sanierungsplanung keine hinreichende 
Kostensicherheit bestehen kann. Nur durch sehr sorgfältige und 
vorausschauende Planung auf der Grundlage verlässlicher Un-
tersuchungsergebnisse lässt sich ein realistischer Kostenrahmen 
einhalten. 

Ökologische  

Bewertung 
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